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Allgemeines

Dem Bereich Pflegekinder - Pflegeeltern kommt große Bedeutung zu; er gehört zu den wichtigsten Aufgaben der öffentlichen Jugendwohlfahrt und dies hat im Jugendwohlfahrts- und Kindschaftsrecht auch weitgehend Niederschlag gefunden. Von der Qualität eines Pflegeverhältnisses hängt die gesamte weitere Entwicklung eines Pflegekindes ab. Die Begründung eines Pflegeverhältnisses bedarf daher einer gewissenhaften und fachlich qualifizierten Vorbereitung. Es sind dabei die Kenntnisse über die Bedürfnisse eines Kindes ebenso wichtig, wie das Wissen um die Motive, die Einstellung, die Fähigkeiten, die Persönlichkeit und die Gesamtsituation der zukünftigen Pflegeeltern.

Von gleicher Bedeutung ist ebenso die beratende Begleitung der Pflegeeltern bei der Bewältigung ihrer Aufgaben mit der Pflege und Erziehung des Pflegekindes. 

Um bei Gefährdung des Wohles eines Kindes sofort zielführende Maßnahmen zu deren Abhilfe treffen zu können, haben die Bezirksverwaltungsbehörden (Jugendämter) die sogenannte Pflegeaufsicht durchzuführen.

Diese Broschüre soll Pflegeeltern über die Rechtslage informieren.

Zuvor noch einige grundsätzliche Informationen:

Warum Kinder in Pflege kommen

Gründe, warum Kinder in fremde Pflege und Erziehung, also zu Pflegeeltern gegeben werden, sind beispielsweise:

· besondere berufsbedingte Situationen der Eltern oder eines allein erziehenden Elternteiles

· mangelnde Möglichkeit von Hilfe und Unterstützung in der nahen Verwandtschaft

· Überforderung der Eltern / eines Elternteiles

· Erziehungsunfähigkeit der Eltern / eines Elternteiles

· Alkohol- und/oder Drogenprobleme von Eltern

· schwere Krankheit oder Tod der Eltern / eines Elternteiles

· Trennung oder Scheidung

· Gewalt oder grobe Vernachlässigung
Möglichkeiten von Pflegeverhältnissen

Abhängig von der jeweiligen Situation und den Bedürfnissen des betreffenden Kindes gibt es unterschiedliche Möglichkeiten von Pflegeverhältnissen. Es kann ein Pflegeverhältnis vorübergehend, mit der Absicht einer späteren Rückführung zur Herkunftsfamilie, oder für dauernd geplant sein. Dies sollte grundsätzlich vor Beginn eines jeden Pflegeverhältnisses geklärt werden. 

Wenn aus besonderen Gründen (Gefahr im Verzug) eine sofortige Unterbringung notwendig ist, stehen zT auch sogenannte „Krisenfamilienplätze” für eine sofortige, vorübergehende Aufnahme eines Kindes zur Verfügung.

Entsprechend der Situation des Einzelfalles sollte geklärt werden, ob und wenn ja welche persönlichen Kontakte zwischen dem Pflegekind und seinen leiblichen Eltern während des Pflegeverhältnisses gepflogen werden sollen. Gegebenenfalls ist jedenfalls eine konkrete Regelung empfehlenswert.

Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Beziehungen zwischen Pflegeeltern und Pflegekindern resultieren aus zwei sich ergänzenden Bereichen, nämlich dem Zivilrecht und dem Verwaltungsrecht.

Primärer gesetzlicher Auftrag und damit Leitidee für die Jugendwohlfahrt ist immer die Sicherung des Kindeswohles
.

Das Zivilrecht

Es regelt das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern sowie jenes zwischen leiblichen Eltern und Pflegeeltern. Aber auch Aufgabenbereiche und Funktionen des Jugendwohlfahrtsträgers (der Bezirksverwaltungsbehörde) sind in diesem Zusammenhang zum Teil im Zivilrecht normiert. Rechtsquelle dazu ist das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB).

Das Verwaltungsrecht

Bei den sogenannten verwaltungsrechtlichen Bestimmungen geht es um die Rechtsbeziehungen zwischen privaten Personen und den Behörden. Rechtsquellen dazu sind das Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) und das jeweilige Ausführungsgesetz dazu, bei uns also das Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 (TJWG 2002), sowie die Verordnungen der Tiroler Landesregierung, z.B. die Pflegegeldverordnung.

Anzuwenden sind (mit Ausnahme einiger unmittelbar anzuwendender Bestimmungen des Bundesgrundsatzgesetzes) die Bestimmungen des Landesausführungsgesetzes.

Definition: Pflegeeltern - Pflegekind

Wer gilt - im rechtlichen Sinn - als Pflegeeltern / Pflegekind? Auch dazu ist einerseits eine zivilrechtliche und andererseits eine verwaltungsrechtliche Betrachtung notwendig.

Das Zivilrecht definiert den Begriff Pflegeeltern als Personen, welche die Pflege und Erziehung eines Kindes tatsächlich ganz oder teilweise besorgen und zu denen eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und Kindern nahe kommende Beziehung besteht oder zumindest künftig hergestellt werden soll. 

Pflegeeltern haben das Recht, in den die Person des Kindes betreffenden Verfahren Anträge zu stellen.

Das Verwaltungsrecht, bei uns also das Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 (TJWG 2002), bestimmt den Begriff Pflegekinder. Nach dem TJWG 2002 sind Pflegekinder Minderjährige, die von anderen Personen als von bis zum dritten Grad Verwandten oder Verschwägerten, von Adoptiveltern oder vom Vormund
 gepflegt und erzogen werden. Die Erziehung eines Kindes durch diese nahen Angehörigen gilt im Sinne des TJWG nicht als „fremde Pflege”. Daraus ergibt sich eine andere Definition für die Pflegeelternschaft. Im Sinne des Zivilrechtes gelten nämlich auch nahe Verwandte / Angehörige (z.B. Onkel, Tante oder auch ein Stiefelternteil) als „Pflegeeltern(teil)”. Das hängt mit den zT unterschiedlichen Regelungsinhalten zusammen.

Was man unter dem Begriff Pflege versteht, wird im Punkt <Allgemeine Rechte und Pflichten zwischen Eltern und Kindern> näher beschrieben.

Zuständigkeiten

Für den Zivilrechtsbereich

In familienrechtlichen Angelegenheiten wie beispielsweise Regelungen der Obsorge, des Besuchsrechtes, in Unterhaltsangelegenheiten, für entsprechende Verfügungen zur Wahrung des Kindeswohles usw. ist das Bezirksgericht als Pflegschaftsgericht zuständig.

Die Erledigungen erfolgen im Außerstreitverfahren, das bedeutet, dass das Verfahren formal nicht so streng wie sonst in einem Zivilprozess abläuft:

· Die Anträge können beim Pflegschaftsgericht schriftlich oder mündlich eingebracht werden.

· Es ist keine bestimmte Form für die schriftlichen Anträge vorgesehen; sie müssen aber schon konkret formuliert sein.

· Es besteht kein Anwaltszwang.

· Die Pflegschaftsrichter sind berechtigt und verpflichtet, den wirklichen Sachverhalt zu erforschen, so z.B. auch durch Einholung von Sachverständigengutachten, Stellungnahmen der Bezirksverwaltungsbehörde (Jugendwohlfahrtsreferat / Amt für Jugendwohlfahrt) usw.

· Die Entscheidungen erfolgen mit Beschluss. Gegen solche Beschlüsse steht demjenigen, der sich durch die Entscheidung beschwert erachtet (d.h. dem, der damit nicht einverstanden ist) und der Parteistellung hat, das Rechtsmittel des Rekurses binnen 14 Tagen zu. Rekursgründe können sein: falsche Sachverhaltsfeststellung, falsche Beweiswürdigung oder unrichtige rechtliche Beurteilung. Zweite Instanz in solchen Gerichtsverfahren ist das Landesgericht als Rekursgericht. Unter gewissen Voraussetzungen kann auch noch der Oberste Gerichtshof (OGH) in Wien „angerufen” werden (Revisionsrekurs).

Die Bezirksgerichte erteilen insbesondere anlässlich ihrer Amtstage (jeweils am Dienstag) kostenlose Rechtsauskünfte und nehmen auch Vorbringen, Anträge usw. zu Protokoll auf.

Für den Bereich des Verwaltungsrechts

Für die Vollziehung der Bestimmungen des Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetzes 2002 (TJWG 2002), sind u.a. für den Bereich des Pflegekinderwesens in erster Instanz die Bezirkshauptmannschaften mit ihren Jugendwohlfahrtsreferaten (Jugendämtern) bzw. in Innsbruck der Stadtmagistrat mit dem Amt für Jugendwohlfahrt, zuständig. 

Zweite Instanz ist das Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Jugendwohlfahrt, in Innsbruck.

Örtliche Zuständigkeiten

Die örtliche Zuständigkeit für die Pflegschaftsgerichte und die Bezirksverwaltungsbehörden richtet sich im Allgemeinen nach dem gewöhnlichen Aufenthalt (Wohnsitz) des Pflegekindes. 

Für die Erteilung einer Pflegebewilligung und für die Durchführung der Pflegeaufsicht richtet sich diese Zuständigkeit nach dem jeweils gewöhnlichen Aufenthalt (Wohnsitz) der Pflegeeltern.

Weitere Auskünfte erteilen die Jugendwohlfahrtsreferate der Bezirkshauptmannschaften in Tirol und für den Bereich der Landeshauptstadt Innsbruck das Amt für Jugendwohlfahrt des Magistrats.

Wie entsteht ein Pflegeverhältnis?

Durch das Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 entfiel die bisherige Bestimmung, wonach ein Pflegeverhältnis entweder durch eine Ermächtigung seitens der unmittelbar Erziehungsberechtigten (Obsorgebetrauten) oder durch den zuständigen Jugendwohlfahrtsträger (Bezirksverwaltungsbehörde, Jugendwohlfahrtsreferat), erfolgte. Es geht jetzt nur mehr um die faktische Ausübung von Pflege und Erziehung und den Aufbau einer emotionalen Beziehung. Vertragliche Beziehungen der Obsorgebetrauten mit den Pflegeeltern können Anhaltspunkte für die Beurteilung, ob ein Pflegeverhältnis (Pflegeelterneigenschaft) besteht, liefern, sind aber nicht absolut notwendig. In zivilrechtlicher Hinsicht entsteht die Pflegeelterneigenschaft nunmehr unabhängig davon (siehe: Definition Pflegeeltern).

Ein Verhältnis, das dem zwischen Eltern und Kindern ähnlich ist, ist dann anzunehmen, wenn das Kind im Haushalt der Pflegeeltern lebt, an deren Leben teilhat und der Aufbau einer gefühlsmäßigen Bindung zu dem Kind beabsichtigt ist. Dies könnte z.B. auch auf den/die Stiefvater/Stiefmutter oder den/die LebensgefährtIn eines Elternteiles zutreffen.

Ein Pflegeverhältnis kann auch durch gerichtliche Anordnung, also gegen den Willen der Eltern, entstehen, wenn dies zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung notwendig ist (siehe auch unter „Obsorge / 2. Entziehung oder Einschränkung”).

Im Fall einer Fremdpflege (siehe oben) bedarf es auch der verwaltungsbehördlichen Bewilligung des Pflegeverhältnisses durch die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, Jugendwohlfahrtsreferat. Näheres dazu unter „Die Pflegebewilligung”.

Allgemeine Rechte und Pflichten zwischen Eltern und Kindern

Prinzipiell haben Eltern für die Pflege und Erziehung ihrer minderjährigen Kinder zu sorgen und deren Wohl zu fördern. Die Rechte und Pflichten des Vaters und der Mutter sind dabei grundsätzlich gleich (Prinzip gleicher Rechte und Pflichten für beide Eltern), soweit - etwa für Kinder aus geschiedenen Ehen bzw. für Kinder, deren eheliche Eltern dauernd getrennt leben - gesetzlich nicht anderes bestimmt ist.

Beim unehelich geborenen Kind ist grundsätzlich die Mutter allein erziehungsberechtigt.

Die Bedachtnahme auf das Kindeswohl ist in allen kindschaftsrechtlichen Belangen stets ein zentrales Thema und stellt ein Grundprinzip für jedes pflegschaftsgerichtliche Verfahren dar.

Familienautonomie

Dritte dürfen in die Rechte der Eltern nur insoweit eingreifen, als ihnen dies entweder durch die Eltern selbst, oder unmittelbar durch das Gesetz oder durch eine behördliche Verfügung gestattet ist. Diese Bestimmung schützt die Rechte der Eltern anderen gegenüber und ist auch Grundlage für den rechtlich durchsetzbaren Anspruch der Eltern an Dritte, Eingriffe in die elterlichen Befugnisse zu unterlassen und allenfalls ein vorenthaltenes Kind herauszugeben (Zurückholungsanspruch).

Auch die öffentliche Jugendwohlfahrt darf in familiäre Bereiche und Beziehungen nur eingreifen, wenn dies zum Wohl des Kindes / Jugendlichen notwendig, also von den Erziehungsberechtigten nicht gewährleistet ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn zur Durchsetzung von Erziehungszielen Gewalt angewendet, körperliches oder seelisches Leid zugefügt wird.

Beistandspflicht / Beistandsrecht

Eltern und Kinder haben einander beizustehen; die Kinder haben ihren Eltern gegenüber Achtung entgegen zu bringen. Die Beistandspflicht und das Beistandsrecht sowie die Achtungspflicht betreffen übrigens auch das volljährige Kind, aber unmittelbare Sanktionen für deren Verletzung gibt es nur im Unterhaltsrecht und im Erb- bzw. Pflichtteilsrecht, sonst nicht.

Pflege und Erziehung

Grundsätzlich haben die Eltern die Pflicht, solange Erziehungsbedürftigkeit gegeben ist, für die Wahrung des körperlichen Wohles und die Gesundheit sowie für die direkte Aufsicht und die Erziehung des Kindes zu sorgen.

Zum Begriff der Pflege und Erziehung eines minderjährigen Kindes gehören besonders

· die Wahrung des körperlichen Wohles und der Gesundheit,

· die unmittelbare Aufsicht (Aufsichtspflicht)

· die Erziehung im Sinne der Entfaltung der körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen Kräfte,

· die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie

· seine Schul- und Berufsausbildung.

Die Ausübung des Rechtes auf Pflege und Erziehung kann von den mit der Obsorge betrauten Personen anderen - z.B. Pflegeeltern - übertragen werden.

Gehorsamspflicht

Das noch nicht volljährige Kind hat die Anordnungen der Eltern zu befolgen. Allerdings müssen  die Eltern bei Durchsetzung ihrer Anordnungen auf das Alter, die Entwicklung und die Persönlichkeit des Kindes achten. 

Die Gehorsamspflicht des Kindes und das Durchsetzungsrecht der Eltern beziehen sich auf Anordnungen des Obsorgebetrauten. Derartige Aufforderungen müssen zweckorientierte und rechtmäßige Maßnahmen der Obsorge (Pflege und Erziehung, Vermögensverwaltung) sein. Die Anordnungen müssen natürlich auch kindeswohlgerecht sein. Fehlen diese Voraussetzungen, besteht weder die Gehorsamspflicht noch das Durchsetzungsrecht.

Gewaltverbot

Die Anwendung von Gewalt bzw. das Zufügen von körperlichem oder seelischem Leid sind unzulässig (Gewaltverbot). Unter Zufügen von Leid ist mehr als nur die Verursachung von Unbehagen zu verstehen. Das Leid muss aber nicht so schwerwiegend sein, wie die Qual etwa Unmündiger, die strafrechtlich zu verfolgen ist. 

Das Gewaltverbot verbietet jede Art von unzumutbaren, dem Kindeswohl abträglichen Schmerzen. Es schließt also nicht ausschließlich Körperverletzungen und das Zufügen körperlicher Schmerzen (z.B. die „g’sunde Watschn”) aus, sondern desgleichen jede sonstige, die Menschenwürde verletzende Handlung (z.B. schwere Beschimpfungen, besonders vor anderen Personen, Verhöhnung, Verspottung usw.).

Aufenthaltsbestimmung 

Zur Pflege und Erziehung gehört ebenso das Recht, den Aufenthaltsort des minderjährigen Kindes zu bestimmen. 
Eltern dürfen beispielshalber das Kind aus erzieherischen, gesundheitlichen oder sonstigen Gründen in einem Internat, Kinderheim, bei einem Lehrherrn, in einer anderen Familie unterbringen, es während der Ferien in einem Jugenderholungsheim usw. einquartieren. 
Das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist kein absolutes Recht. Eine Rückkehr kann nicht immer erzwungen werden. Das gilt etwa dann, wenn weitere erzieherische Maßnahmen weder notwendig noch möglich sind.

Aus dem Aufenthaltsbestimmungsrecht geht jedoch im Sinne elterlicher Verantwortung prinzipiell ein Zurückholungsrecht hervor. Soweit es Pflege und Erziehung des Kindes erfordern, haben die Erziehungsberechtigten - bei entsprechender Übertragung also auch die Pflegeeltern - ein Recht auf Zurückholung, wenn sich das Kind entgegen der (elterlichen) Aufenthaltsbestimmung wo anders aufhält. In so einem Fall haben die Behörden und Organe der öffentlichen Aufsicht (z.B. Polizei, Gendarmerie, Zollwache) auf Ersuchen eines berechtigten Elternteils bei der Aufenthaltsermittlung / Ausforschung und, wenn nötig, auch beim Zurückholen des Kindes mitzuwirken. 

Herausgabepflichtig ist, wer das Kind den Eltern (einem berechtigten Elternteil) widerrechtlich vorenthält, das kann auch ein nicht mit der Obsorge betrauter Elternteil sein. Bei fehlendem Einvernehmen, braucht der Berechtigte (die Eltern / ein Elternteil etc.) - zumindest grundsätzlich - einen Gerichtsbeschluss, um das Kind rechtmäßig zu sich zurückholen zu können.

Das Recht der Eltern, entwichene Kinder zurückzufordern, darf jedoch nicht gegen das Wohl der Minderjährigen ausgeübt werden.

Ausbildung

Hat ein mündiges
 (ein über 14-jähriges) Kind seinen Ausbildungswunsch den Eltern erfolglos zur Kenntnis gebracht, so kann es sich an das Gericht wenden, das dann nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung der von den Eltern und dem Kind vorgebrachten Gründe eine zum Wohl des Kindes angemessene Entscheidung zu treffen hat.

Das Gericht muss sich mit den Argumenten beider Seiten befassen und diese prüfen, und es muss bei seiner Entscheidung besonders das Kindeswohl berücksichtigen.

Wesentliche Kriterien werden dabei z.B. der Gesundheitszustand und die Intelligenz / Begabung des Kindes aber auch die finanziellen Verhältnisse der Eltern / Obsorgebetrauten sein.

Unter „angemessener Entscheidung” versteht man, beispielsweise die Ersetzung einer vorgesehen Zustimmungserklärung für einen Schulbesuch oder eine andere Ausbildung.

Die Obsorge

Unter dem Begriff Obsorge versteht das Zivilrecht die zusammengefassten „rein persönlichen” Befugnisse der Eltern, ihre Kinder 

· zu pflegen und zu erziehen, 

· ihr Vermögen zu verwalten und 

· sie gesetzlich zu vertreten. 

Bei Ausübung ihrer Obsorge sollen die Eltern im Sinne des Gesetzes einvernehmlich vorgehen.

Die Obsorge endet mit der Volljährigkeit eines Kindes (siehe später unter „Volljährigkeit”).

Durch das mit 1.7.2001 in Kraft getretene Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 wurde die Verantwortung der Eltern zur Bewältigung der mit der Obsorge verbundenen Aufgaben mehr betont. 

Wenn es den mit der Obsorge betrauten Eltern nicht gelingt, in ganz wichtigen Angelegenheiten des Kindes ein Einvernehmen zu erzielen, können sie sich an das Pflegschaftsgericht wenden und entsprechende Anträge stellen. Das Gericht wird dann die zum Wohl des Kindes erforderlichen Verfügungen treffen.

Im Bereich von Pflege und Erziehung haben die Eltern bei ihren Anordnungen auch auf den Willen des Kindes Bedacht zu nehmen, soweit dem nicht das Wohl des Kindes oder die Lebensverhältnisse der Eltern entgegenstehen. Der Wille des Kindes ist um so maßgebender, je mehr es den Grund und die Bedeutung einer Maßnahme einsehen und seinen Willen dieser Einsicht gemäß bestimmen kann.

Bei Ausübung der Obsorge unterscheiden wir prinzipiell immer zwischen dem Innenverhältnis und dem Außenverhältnis. Beim Innenverhältnis geht es um die tatsächliche Betreuung und Versorgung des Kindes und allenfalls die Gebarung seines Vermögens; beim Außenverhältnis handelt es sich um die Vertretungshandlungen gegenüber Dritten (z.B. Arzt, Klinik, Schule, Bank, Behörde usw.) im jeweiligen (Teil)bereich der Obsorge.

Durch das neue Kindschaftsrecht wurde dieses Vertreterhandeln in Bezug auf medizinische Behandlungen des Kindes - unter Berücksichtigung des Willens des Kindes - besonders geregelt. Drauf wird noch unter „Handlungsfähigkeit Minderjähriger” näher eingegangen.

Wer kann mit der Obsorge betraut sein?

Bei den mit der Obsorge betrauten Personen sind (seit dem Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 nur mehr) zwei Gruppen zu unterscheiden, nämlich

1. Eltern, Großeltern oder Pflegeeltern und

2. andere mit der Obsorge betraute Personen, einschließlich des Jugendwohlfahrtsträgers (Bezirksverwaltungsbehörde).

Es kommt niemandem - bloß auf Grund eines Statusverhältnisses - ein Vorrecht zu; alle gesetzlich möglichen Obsorgeträger sind untereinander gleichrangig. Wer von ihnen letztlich mit der Obsorge zu betrauen ist, hängt von der emotionalen und sozialen Beziehung des Kindes zu ihm ab.

1. Obsorge der Eltern oder Großeltern

Eltern eines ehelich geborenen Kindes sind grundsätzlich gemeinsam mit der Obsorge betraut. Nach außen hin besteht prinzipiell das Alleinvertretungsrecht. 

In besonders wichtigen Angelegenheiten von Einwilligungserklärungen, die im Gesetz konkret benannt sind, bedarf es zudem der Zustimmung des anderen Elternteils (im Einzelnen sind diese Angelegenheiten später unter dem Punkt „Informations- und Äußerungsrechte” angeführt). 

Für die Vertretungsbefugnis in Vermögensangelegenheiten, die über den ordentlichen Wirtschaftsbetrieb hinaus gehen, ist zusätzlich eine pflegschaftsgerichtliche Zustimmung erforderlich. 

Übergang oder Übertragung der Obsorge

Wenn ein Elternteil, gestorben, sein Aufenthalt seit mehr als sechs Monaten unbekannt ist, die Verbindung mit ihm nicht oder nur verhältnismäßig schwer hergestellt werden kann oder ihm die Obsorge ganz oder zum Teil entzogen wurde, dann ist von Gesetzes wegen der andere Elternteil insoweit allein mit der Obsorge betraut.

Ist in dieser Weise der Elternteil, der allein mit der Obsorge betraut ist, betroffen, so hat das Pflegschaftsgericht unter entsprechender Berücksichtigung des Kindeswohles zu entscheiden, ob der andere Elternteil oder ob und welches Großelternpaar (Großelternteil) oder Pflegeelternpaar (Pflegeelternteil) mit der Obsorge zu betrauen ist. Das gilt sinngemäß auch dann, wenn beide Elternteile betroffen sind.

Die Pflegeelternschaft kann dabei genauso einem Stiefelternteil zukommen. So kann z.B. die Übertragung der Obsorge an einen bisher eng mit dem Kind verbundenen Stiefvater in Betracht kommen, nicht aber (nur auf Grund des Statusverhältnisses) an den leiblichen Vater, der bisher keinen oder nur einen sehr losen Kontakt zum Kind hatte.

Bei Übergang bzw. bei Übertragung der Obsorge sind die das Kind persönlich betreffenden Urkunden und Nachweise sowie allfälliges Vermögen des Kindes nachweislich (bei Vermögen mit Schlussrechnung an das Pflegschaftsgericht) zu übergeben.

Obsorge nach Trennung / Scheidung der Eltern

Die rechtliche Situation betreffend die Obsorge nach Trennung bzw. Scheidung (ebenfalls Aufhebung oder Nichtigerklärung einer Ehe) der Eltern wurde durch das Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz (KindRÄG) 2001 neu geregelt.

Der Gesetzgeber ging dabei von folgenden Prinzipien aus: 

Beständigkeit, mehr Gestaltungsautonomie, Einvernehmlichkeit, Einzelvertretungsbefugnis, Heim erster Ordnung (= hauptsächlicher Aufenthalt des Kindes), Gleichstellung ehelicher und unehelicher Elternschaft
 .

Demnach bestehen nachstehende Möglichkeiten:

1. Beide Eltern behalten die Obsorge; der hauptsächliche Aufenthalt des Kindes muss jedoch vereinbart sein.

2. Es kann vereinbart werden, dass ein Elternteil zur Gänze und der andere zum Teil mit der Obsorge (mit)betraut ist; der hauptsächliche Aufenthalt des Kindes muss bei dem Elternteil, der zur Gänze mit der Obsorge betraut ist, sein.

3. Es kann die Vereinbarung getroffen werden, dass die Obsorge einem Elternteil allein übertragen wird.

4. Wenn keine Einigung über die Obsorge bzw. den hauptsächlichen Aufenthalt des Kindes erzielt wird, ist zwingend eine gerichtliche Entscheidung erforderlich und vorgesehen.

Wenn nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe der Eltern eine Einigung hinsichtlich des hauptsächlichen Aufenthaltes des Kindes oder bezüglich der künftigen Obsorge erfolgt oder wenn diese dem Kindeswohl widerspricht, dann hat das Gericht - falls es keine gütliche Einigung herbeiführen kann - darüber zu entscheiden, welcher Elternteil in Zukunft allein mit der Obsorge zu betrauen ist.

	Bei nicht bloß vorübergehender Trennung der Eltern  ð  Gericht schreitet nur auf ANTRAG ein !


Obsorge bei unehelich geborenem Kind

Die (volljährige) Mutter eines unehelich geborenen Kindes ist von Gesetzes wegen, sozusagen „automatisch” ab Geburt des Kindes allein mit der Obsorge betraut. 

Der Begriff Vormundschaft bzw. Amtsvormundschaft wurde durch das Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 abgeschafft.

Leben die (nicht mit einander verheirateten) Eltern des Kindes in häuslicher Gemeinschaft, also in sogenannter Lebensgemeinschaft, so können sie vereinbaren, dass sie beide mit der Obsorge betraut sind. Eine solche Vereinbarung hat das Gericht zu genehmigen, wenn sie dem Wohl des Kindes entspricht. Wird allerdings von einem Elternteil diese häusliche Gemeinschaft nicht bloß vorübergehend aufgehoben, dann gelten die gesetzlichen Regelungen sinngemäß wie bei Trennung (Auflösung der Ehe) ehelicher Eltern.

Auch wenn die Eltern nicht in häuslicher Gemeinschaft leben, können sie vereinbaren, dass in Zukunft auch der Vater ganz oder in bestimmten Angelegenheiten (teilweise) mit der Obsorge betraut ist, wenn sie dem Pflegschaftsgericht darüber eine Vereinbarung vorlegen, bei welchem Elternteil sich das Kind hauptsächlich aufhalten soll. Wenn sich das Kind hauptsächlich beim Vater aufhalten soll, dann muss dieser auch immer mit der gesamten Obsorge betraut sein. Bei Entsprechung des Kindeswohles, hat das Gericht die Vereinbarung zu genehmigen. Sind sich die Eltern in der Folge nicht mehr einig, entscheidet über Antrag das Gericht unter Berücksichtigung des Kindeswohles.

Kann die gemeinsame Obsorge wieder aufgehoben werden?

Wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die gemeinsame Obsorge nach Trennung bzw. Scheidung der Eltern nicht gelingt, kann ein Elternteil bei Gericht die Aufhebung dieser Obsorgeregelung beantragen. Das Gericht muss dann zuerst versuchen, eine gütliche Einigung der Eltern herbeizuführen. Führt das zu keinem positiven Ergebnis, ist ein Elternteil allein mit der Obsorge zu betrauen.

Obsorge der Pflegeeltern

Oft wird die Frage gestellt, ob Pflegeeltern auch die Obsorge für ihr Pflegekind erhalten können.

Pflegeeltern können - unter der Voraussetzung der Zustimmung der mit der Obsorge betrauten Eltern / Großeltern - über Antrag für ihr Pflegekind grundsätzlich die Obsorge ganz oder teilweise durch gerichtlichen Beschluss übertragen bekommen, wenn

· zwischen ihnen und dem Kind ein intensives persönliches Naheverhältnis besteht oder hergestellt werden soll (siehe Punkt 4 Pflegeeltern - Pflegekind),

· das Pflegeverhältnis nicht nur für kurze Zeit beabsichtigt ist und

· die Übertragung dem Wohl des Kindes entspricht.

Stimmen die mit der Obsorge betrauten Eltern oder Großeltern dieser Übertragung nicht zu, so darf diese vom Pflegschaftsgericht nur dann verfügt werden, wenn sonst das Wohl des Kindes gefährdet wäre.

Die Pflegeeltern haben ein Antragsrecht, d.h. sie sind in Verfahren, die das Pflegekind betreffen, berechtigt, selbst Anträge zu stellen. 

2. Entziehung oder Einschränkung der Obsorge

Gefährden die Eltern durch ihr Verhalten das Wohl des Kindes, so hat das Gericht, von wem immer es angerufen wird, die zur Sicherung des Wohles des Kinds nötigen Verfügungen zu treffen. Eine Gefährdung liegt vor, wenn die Obsorgepflichten objektiv nicht erfüllt oder subjektiv gröblich vernachlässigt worden sind oder die Eltern durch ihr Gesamtverhalten das Wohl des Kindes gefährden; z.B. durch Gefährdung der körperlichen oder psychischen Gesundheit, oder der rechtlichen bzw. wirtschaftlichen Sphäre des Kindes. Ein Verschulden der Eltern kann, muss jedoch nicht gegeben sein.

Das Gericht darf insbesondere die Obsorge für das Kind ganz oder teilweise entziehen. Es kann auch gesetzlich vorgesehene Einwilligungs- und Zustimmungsrechte entziehen bzw. im Einzelfall ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen.

Diese gerichtlichen Verfügungen können sich nur gegen Personen richten, die gegenüber dem Kind Rechte und Pflichten haben. Bei Gefahr im Verzug sind auch vorläufige Verfügungen seitens des Gerichtes möglich.

Pflegeeltern gehören hier zum besonders erwähnten Kreis der Antragsberechtigten und haben in diesen gerichtlichen Verfahren Parteistellung.

3. Obsorge durch andere Personen

Sind weder Eltern, Großeltern noch Pflegeeltern mit der Obsorge betraut oder können diese in Zukunft nicht betraut werden, hat das Gericht eine andere geeignete Person mit der Obsorge zu betrauen, wenn nicht der Fall vorliegt, wonach der Jugendwohlfahrtsträger mit der Obsorge betraut ist (Findelkind, bei Geburt ist kein Elternteil obsorgeberechtigt).

Selbstverständlich hat das Gericht dabei das Kindeswohl zu berücksichtigen.

Primär sollen Eltern, Großeltern oder Pflegeeltern die Obsorge erhalten. Erst wenn diese nicht in der Lage sind, die Obsorge auszuüben, kommt eine andere geeignete Person in Betracht. Das wäre z.B. der Fall, wenn die Eltern tödlich verunglücken und weder Großeltern noch Pflegeeltern vorhanden sind.

Bei der Auswahl einer geeigneten Person gilt - wie überhaupt in diesen Verfahren - in erster Linie die Wahrung des Kindeswohles. Das Gericht kann auf Wünsche der Eltern und des Kindes Rücksicht nehmen. Das Gericht wird in diesem Zusammenhang zuerst im Kreise der Verwandten oder anderer sonst nahe stehender Personen seine Auswahl treffen. Sind solche nicht vorhanden, dann wäre jemand mit besonderen Fachkenntnissen, die im konkreten Fall von Bedeutung sind (z.B. ein Anlageberater, wenn es um die Verwaltung eines beträchtlichen Vermögens geht), zu betrauen.

Die Übertragung der Obsorge an eine „andere Person” setzt voraus, dass diese geeignet und bereit ist. Wenn das Gericht beabsichtigt, eine bestimmte Person zu bestellen, muss diese Gründe für ihre allenfalls fehlende Eignung mitteilen. Andernfalls haftet sie bei schuldhafter Unterlassung einer solchen Information dem Kind für alle Nachteile, die dadurch entstehen.

Bei Vorliegen von Unzumutbarkeit kann im Allgemeinen die Übertragung der Obsorge abgelehnt werden. Eine zwangsweise Betrauung liegt nicht im Interesse des Kindes.

4. Obsorge des Jugendwohlfahrtsträgers

Es gibt mehrere Situationen, in denen der Jugendwohlfahrtsträger mit der Obsorge für ein Kind betraut ist bzw. betraut werden kann, und zwar:

Findelkind

Wird ein minderjähriges Kind im Inland gefunden und sind die Eltern unbekannt (Findelkind), ist Kraft Gesetzes der zuständige Jugendwohlfahrtsträger (zur Gänze) mit der Obsorge betraut.

Wenn die Eltern / ein Elternteil in Erscheinung treten, geht die Obsorge nicht automatisch an die Eltern / den Elternteil über, sondern muss das Gericht im Einzelfall prüfen und entscheiden, ob eine Übertragung der Obsorge an die Eltern/ den Elternteil dem Kindeswohl entspricht.

Wenn kein Elternteil mit der Obsorge betraut ist

Für den Bereich der Vermögensverwaltung und der Vertretung - nicht also hinsichtlich der Pflege und Erziehung - ist der Jugendwohlfahrtsträger von Gesetzes wegen mit der Obsorge betraut, wenn ein Kind im Inland geboren wird und für diesen Bereich kein Elternteil mit der Obsorge betraut ist.

Ist beispielsweise die Mutter eines unehelich geborenen Kindes noch minderjährig, dann hat von Gesetzes wegen zunächst (bis eine andere Person mit der Obsorge betraut wird bzw. bis zur Volljährigkeit der Mutter) der Jugendwohlfahrtsträger die Obsorge im Bereich der Vermögensverwaltung und der gesetzlichen Vertretung inne. Die Pflege und Erziehung des Kindes steht jedenfalls der Mutter zu.

Die Obsorge des Jugendwohlfahrtsträgers endet in einem solchen Fall mit Erreichen der vollen Handlungsfähigkeit / Volljährigkeit und geht Kraft Gesetzes auf die Eltern / einen Elternteil über.

Wenn keine andere Person mit der Obsorge betraut werden kann

Ist eine andere Person ganz oder teilweise mit der Obsorge für einen Minderjährigen zu betrauen und lassen sich dafür Verwandte oder nahestehende oder sonst besonders geeignete Personen nicht finden, dann hat das Pflegschaftsgericht die Obsorge dem Jugendwohlfahrtsträger zu übertragen.

Bei Kindeswohlgefährdung

Wenn Eltern durch ihr Verhalten das Kindeswohl gefährden, dann hat das Gericht, von wem immer es angerufen wird, die zum Schutz und zur Sicherung des Wohles des Kindes notwendigen Verfügungen (eventuell auch sofortige, vorläufige) zu treffen. Dabei kann das Gericht z.B. auch Eltern die Obsorge für das Kind ganz oder in einem Teilbereich entziehen. Ist in einer solchen Situation eine Regelung im Kreise der Verwandten oder nahestehenden Personen nicht möglich, wird das Gericht die Obsorge dem Jugendwohlfahrtsträger übertragen.

Bei Gefährdung des Kindeswohles, wenn Gefahr im Verzug besteht, ist der Jugendwohlfahrtsträger kraft Gesetzes sofort - mit Wirksamkeit bis zur gerichtlichen Entscheidung - mit der Obsorge betraut und hat alle erforderlichen Maßnahmen der Pflege und Erziehung vorläufig selbst treffen. Die erforderliche gerichtliche Entscheidung über die Obsorge hat er unverzüglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen, zu beantragen. Der bisher Obsorgebetraute darf selbst dann die Pflege und Erziehung nicht mehr ausüben.

Zum Schutz Minderjähriger vor physischer und psychischer Gewalt wurde bereits durch das Gewaltschutzgesetz 1996 für den Jugendwohlfahrtsträger die Möglichkeit des Einschreitens als gesetzlicher Vertreter eines Kindes festgelegt. Damit besteht insbesondere das Recht, gegen den Täter eine einstweilige Verfügung auf Erlassung einer Wegweisung und eines Betretungsverbotes und deren Vollzug zu beantragen, falls der sonst Obsorgebetraute einen erforderlichen Antrag nicht unverzüglich gestellt hat.

In anderen Teilbereichen der Obsorge

Der Jugendwohlfahrtsträger kann durch Übertragung (schriftliche Zustimmungserklärung) des sonst Obsorgebetrauten als gesetzlicher Vertreter des Kindes für einen bestimmten Aufgabenbereich betraut werden, etwa zur Feststellung der Vaterschaft, zur Geltendmachung und Hereinbringung von Unterhaltsbeiträgen für das Kind, zur Beantragung von Unterhaltsvorschüssen u.a., ohne dass dadurch eine Einschränkung der Rechte des bisher Obsorgebetrauten erfolgt. Gegenseitige Informationspflicht ist daher notwendigerweise gesetzlich vorgesehen.

Das Gebot des Wohlverhaltens

Ebenfalls durch das Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 wurde die sogenannte Wohlverhaltensklausel neu eingeführt. Damit sind Eltern verpflichtet, alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes zum anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Wahrnehmung von dessen Aufgaben erschwert. 

Diese Regelung besagt für die Praxis, dass z.B. bei getrennt lebenden oder geschiedenen Eltern der besuchsberechtigte Elternteil das Kind nicht gegen den anderen Elternteil aufhetzen, ihn bei Ausübung seiner erzieherischen Aufgaben nicht behindern darf. Das gilt natürlich auch umgekehrt für den mit der Obsorge betrauten Elternteil; dieser darf ebensowenig das Kind gegenüber dem besuchsberechtigten negativ beeinflussen. Beschimpfungen des anderen Elternteiles, Einflussnahme auf die Lebensverhältnisse und ein Eingriff in die Privatsphäre des anderen sind zu unterlassen. Die persönlichen Kontakte zwischen dem Kind und beiden Elternteilen sollen störungsfrei ablaufen.

Das Besuchsrecht des nicht mit der Obsorge betrauten Elternteils nimmt auf dieses Wohlverhalten Bezug. Verstöße gegen dieses Gebot können durch das Gericht sanktioniert werden (siehe: Besuchsrecht - Sanktionen). 

Das Besuchsrecht

Lebt ein Elternteil mit dem minderjährigen Kind nicht im gemeinsamen Haushalt, dann haben das Kind und dieser Elternteil das Recht, miteinander persönlich zu verkehren.

Zweck dieses Besuchsrechtes ist es, die auf der Verwandtschaft beruhende Verbindung zwischen Eltern und Kind aufrechtzuerhalten und eine gegenseitige Entfremdung zu verhindern. Dem nicht mit dem Kind zusammenlebenden Elternteil soll dadurch auch die Möglichkeit gegeben sein, Kenntnis von der Erziehung, Gesundheit und Entwicklung des Kindes zu erhalten. Seit dem in Kraft treten des Kindschaftsrechtsänderungsgesetzes 2001 ist das Besuchsrecht auch und primär als Recht des Kindes in das Gesetz aufgenommen worden.

Oberster Grundsatz jeder Besuchsrechtsregelung ist das Kindeswohl.

Was das Besuchsrecht betrifft, so gibt es keine konkreten Bestimmungen zur Häufigkeit, Dauer und Art der Besuchskontakte. Eltern können die Besuchszeiten also so festlegen, dass sie den Bedürfnissen ihres Kindes optimal entsprechen. Falls es mit dem besuchsberechtigten Elternteil des Kindes zu keiner einvernehmlichen Besuchsregelung kommen sollten, bieten die Jugendwohlfahrtsreferate (Jugendämter) sowie Erziehungs- und Familienberatungsstellen Information und Beratung an.

Wenn Eltern sich nicht einigen können entscheidet auf Antrag (eines Elternteiles oder des Kindes) das Gericht und regelt dann im Einzelfall das Besuchsrecht konkret. Das Gericht muss dabei auf die Bedürfnisse und Wünsche des Kindes Bedacht nehmen.

Was hinsichtlich Besuchsrechtes für die Eltern gilt, das gilt grundsätzlich sinngemäß auch für die Großeltern, jedoch mit der Einschränkung, dass dadurch das Familienleben der Eltern / eines Elternteils oder deren Beziehung zum Kind nicht gestört werden darf.

Relativ neu ist die Regelung, dass das Kind ein Recht auf persönlichen Kontakt zu dazu bereiten anderen Personen (zu Dritten) hat, wenn sonst sein Wohl gefährdet wäre. Zu denken ist in diesem Zusammenhang z.B. an andere nahe Verwandte, frühere Pflegeeltern, Tauf- oder Firmpaten etc. 

Zu solcher Antragstellung berechtigt sind das Kind, ein Elternteil oder der Jugendwohlfahrtsträger. Bei Information durch andere Personen kann das Gericht von Amts wegen die zur Regelung eines solchen persönlichen Verkehrs nötigen Verfügungen treffen.

Einschränkung oder Entziehung

Wenn der berechtigte Elternteil z.B. in Ausübung des Besuchsrechtes nicht alles unterlässt, was das Verhältnis des Kindes zum anderen beeinträchtigt oder die Wahrnehmung von erzieherischen Aufgaben erschwert, hat das Gericht das Besuchsrecht einzuschränken oder - je nach Lage des einzelnen Falles - zu untersagen.

Was passiert bei einer Ablehnung?

Bei Ablehnung des Besuchskontaktes durch ein Kind, welches das 14. Lebensjahr bereits vollendet hat, kann das Gericht – bei vergeblicher Belehrung bzw. gescheitertem Einigungsversuch - ohne weitere inhaltliche Prüfung Anträge abweisen und das Verfahren abbrechen.

Das gilt sinngemäß auch für den besuchsunwilligen Elternteil, wenn etwa eine gerichtliche Erörterung erfolglos war. 

Mögliche Sanktionen

Wenn trotz Bereitschaft des nicht mit der Obsorge betrauten Elternteils ein persönlicher Verkehr mit dem Kind nicht regelmäßig stattfindet, stehen dem anderen Elternteil die Informations- und Äußerungsrechte auch in sogenannten minderwichtigen Angelegenheiten zu, sofern es sich nicht bloß um Angelegenheiten des täglichen Lebens handelt.

Kommt ein Elternteil, der mit der Obsorge betraut ist, seinen Informationsverpflichtungen (siehe Punkt „Informations- und Äußerungsrechte”) nicht nach, so kann das Gericht nötigenfalls entsprechende Verfügungen (Anordnungen) treffen.

Wenn der mit der Obsorge nicht betraute Elternteil grundlos das Recht des Kindes auf persönlichen Verkehr ablehnt, entfallen die Informations- und Äußerungsrechte.

Es sind auch erbrechtliche Konsequenzen möglich (kein Pflichtteilsminderungsrecht), wenn der Erblasser die „Besuchsrechtsausübung” mit dem Pflichtteilsberechtigten grundlos abgelehnt hat. Dies gilt konsequenterweise sowohl im Verhältnis des Elternteiles als Erblasser zum Kind als auch umgekehrt.

Besuchsbegleitung

Die in der jüngeren Vergangenheit gemachten guten Erfahrungen mit sogenannten „Besuchscafés” bzw. mit Besuchsbegleitungen führten dazu, dass jetzt diese Möglichkeit auch gesetzlich vorgesehen wurde. Besuchsbegleitung erweist sich meistens dann als notwendig, wenn z.B. der nicht mit der Obsorge betraute Elternteil dem Kind ganz fremd ist oder dadurch, dass er das Besuchsrecht lange nicht mehr ausgeübt hat, zwischen ihm und dem Kind eine Entfremdung eingetreten ist. Weiters soll diese Möglichkeit dann eingesetzt werden, wenn ein Missbrauch des Besuchsrechts zu befürchten ist.

Besuchsbegleitung zum Wohl des Minderjährigen kann nur auf Antrag hin erfolgen. Der Antragsteller hat die Kosten zu tragen. Ein Besuchsbegleiter soll schon im Antrag namhaft gemacht werden. Die vorgeschlagene Person muss dazu bereit sein. Das Gericht ist an den Vorschlag nicht unbedingt gebunden, dh es kann auch jemand anderen als Besuchsbegleiter bestellen, wenn es feststellt, dass z.B. die vorgeschlagene Person gegenüber einem Verfahrensbeteiligten voreingenommen ist. Grundsätzlich ist es durchaus möglich, dass geeignete Verwandte oder Bekannte, die ausgleichend wirken können, als Besuchsbegleiter herangezogen werden. Oft wird es jedoch sinnvoll sein, spezialisierte Fachkräfte für diese Aufgabe zu beauftragen.

Ein Besuchsbegleiter kann seine Bereitschaft auch noch nach seiner Bestellung zurückziehen; er kann zur Ausübung nicht gezwungen werden.

Außer dem Recht auf persönlichen Kontakt mit dem Kind (Besuchsrecht) hat der nicht mit der Obsorge betraute und nicht mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebende Elternteil noch folgende 

Informations- und Äußerungsrechte

· Das Recht, von wichtigen Angelegenheiten, die das Kind betreffen, informiert zu werden und sich dazu zu äußern.

· Findet trotz Bereitschaft des nicht mit der Obsorge betrauten Elternteils ein persönlicher Verkehr mit dem Kind nicht regelmäßig statt, so stehen diese Rechte auch in minderwichtigen Angelegenheiten zu, sofern es sich dabei nicht bloß um Angelegenheiten des täglichen Lebens handelt.

Das Verständigungsrecht beinhaltet, den Berechtigten insbesondere rechtzeitig über folgende beabsichtigte Angelegenheiten zu informieren:

· Änderungen des Vor- oder Familiennamens des Kindes

· Eintritt oder Austritt aus einer Kirche oder Religionsgemeinschaft

· Übergabe in fremde Pflege

· Erwerb einer Staatsangehörigkeit oder den Verzicht auf eine solche

· Vorzeitige Lösung eines Lehr-, Ausbildungs- oder Dienstvertrages

· Anerkennung der Vaterschaft zu einem unehelichen Kind

· in diversen wichtigen Vermögensangelegenheiten

Die Äußerung ist zu berücksichtigen, wenn der darin ausgedrückte Wunsch dem Wohl des Kindes besser entspricht.

Wenn die mit der Obsorge betraute Mutter diesen Pflichten beharrlich nicht nachkommen sollte, könnte das Gericht bei Kindeswohlgefährdung angemessene Verfügungen treffen. 

Sinngemäß gilt dies auch für den berechtigten Vater, wenn durch die Wahrnehmung dieser Rechte das Kindeswohl ernstlich gefährdet wäre oder die Rechte in missbräuchlicher oder für den anderen in unzumutbarer Weise in Anspruch genommen würden. Auf Antrag könnte das Gericht dann die Rechte einschränken oder ganz entziehen. Die Rechte entfallen, wenn der Vater grundlos das Recht des Kindes auf persönlichen Verkehr ablehnt. 

Gerichtliche Verfahren in Angelegenheiten des Kindschaftsrechts

Die Eltern sind immer verpflichtet, sich um einvernehmliche Lösungen zum Wohl des Kindes zu bemühen. Das Pflegschaftsgericht soll sie - auch unter Nutzung der Möglichkeiten der Mediation - darin unterstützen.

Anhörung des Kindes

Das Kind ist vom Gericht tunlichst persönlich zu hören (zu befragen); das Pflegschaftsgericht kann diese Befragung von Minderjährigen auch durch das Jugendwohlfahrtsreferat / Amt für Jugendwohlfahrt, oder z.B. durch Sachverständige veranlassen, wenn es das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, oder wenn dies auf Grund seiner Entwicklung oder seines Gesundheitszustandes erforderlich ist oder wenn sonst eine Äußerung der ernsthaften und unbeeinflussten Meinung des Minderjährigen nicht erwartet werden kann.

Unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen hat die Befragung im Interesse des Schutzes der Minderjährigen zu unterbleiben (Fragen des Kindeswohles und der Verständnisfähigkeit). Durch Berücksichtigung der wohlverstandenen Interessen des Kindes ist es zum Beispiel zulässig, von der Befragung dann abzusehen, wenn ausreichend sicher anzunehmen ist, dass sie das betroffene Kind in einen seiner weiteren Entwicklung abträglichen Loyalitätskonflikt stürzen würde.

Minderjährige, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können im Bereich ihrer Pflege und Erziehung sowie in den Angelegenheiten des Besuchsrechts selbständig vor Gericht handeln, also auch selbst Anträge stellen.

Pflegeeltern haben das Recht, in den die Person des Kindes betreffenden Verfahren, Anträge zu stellen. Es kommt ihnen Parteistellung zu.

In den Verfahren herrscht besondere Vertraulichkeit, dh. dass - unter Strafandrohung - Mitteilungen über Umstände des Privat- und Familienlebens, an deren Geheimhaltung ein begründetes Interesse besteht, soweit deren Kenntnis nur durch das Verfahren vermittelt wurde, nicht veröffentlicht werden dürfen. Der Richter kann, wenn es das Kindeswohl erfordert, hinsichtlich der Kenntnis bestimmter solcher Tatsachen eines Verfahrens, den Beteiligten überdies die Geheimhaltung zu Pflicht machen

Beachtung des Willens des Kindes

Grundsätzlich geht das aktuelle Kindschaftsrecht davon aus, dass die Rechtsstellung heranwachsender Menschen gestärkt werden soll. Aus diesen Überlegungen ging auch die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters auf das vollendete 18. Lebensjahr hervor. 

Auch Pflegeeltern, die mit der Obsorge betraut sind, haben in den Angelegenheiten der Pflege und Erziehung gleichermaßen auf den Willen des Kindes Bedacht zu nehmen
. Der Wille des Kindes wird umso maßgeblicher sein, je mehr man von seiner Einsichts- und Urteilsfähigkeit ausgehen kann. Dabei geht es wohl oft um die Problematik der Abgrenzung zwischen der elterlichen Verantwortung und den damit verbunden Befugnissen im Rahmen der Pflege und Erziehung einerseits und den auch für minderjährige Kinder garantierten Grundrechten einer möglichst weitgehenden Selbstbestimmung. 

Das Mitspracherecht hinsichtlich der Ausbildung Minderjähriger sowie die Berücksichtigung der jeweiligen Situation des Kindes in Bezug auf die Gehorsamspflicht und die Aufenthaltsbestimmung, wurden bereits bei den „allgemeinen Rechten und Pflichten zwischen Eltern und Kindern” erwähnt.

Berücksichtigung des Kindeswohles

Die Berücksichtigung des Kindeswohles gilt sowohl für die zivilrechtlichen als auch für die verwaltungsrechtlichen Verfahren. Der Begriff des Kindeswohls ist so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Jugendwohlfahrtspflege.

Die nachstehenden Überlegungen sind Teil der festgelegten Qualitätsstandards der Tiroler Jugendwohlfahrt: 

Das Kindeswohl als Leitidee

Primärer gesetzlicher Auftrag an die Jugendwohlfahrt und somit Leitidee ihres Handelns ist die Sicherung des Kindeswohls. Nun ist Kindeswohl jedoch ein sehr interpretationsbedürftiger Begriff und in der Praxis daher nicht ohne den Umweg einer inhaltlichen Bestimmung und Ausdeutung anwendbar, die ihrerseits vom jeweiligen theoretischen Ansatz sowie von kulturellen, gesellschaftlichen und persönlichen Werthaltungen abhängen. Gerade in der Jugendwohlfahrt, in der das Wohl des Kindes Richtschnur weitreichender Entscheidungen und Interventionen ist - und sein muss - gilt es, sich diese Bedingtheiten immer wieder vor Augen zu führen.

Hinzu kommt, dass die wohl „größte Variable" bei der Definition des Kindeswohls das jeweilige Kind selbst ist, woraus folgt, dass es so etwas wie das Kindeswohl nicht geben kann, sondern für jedes Kind individuell bestimmt werden muss, was sein Wohl ausmacht, was es sichern könnte, ob und wodurch es gefährdet ist.

Kann und soll Kindeswohl also nicht absolut definiert werden, so ist es aber dennoch - und das nicht nur aus praktischen, sondern auch aus ethischen Gründen - notwendig, sich über Voraussetzungen für das Kindeswohl zu verständigen und daraus Anforderungen an das Umfeld des Kindes abzuleiten. Der Begriff „Kindeswohl" wird auf diesem Weg indirekt definiert, behält aber gerade dadurch so etwas wie einen lebendigen, undefinierten - und wohl auch undefinierbaren - Kern, der es ermöglicht, dem Offenen und Veränderlichen, das jeder Person bzw. Individualität zu Grunde liegt - und damit dem Wesen des zu Beschreibenden - gerecht zu werden.

Als Voraussetzungen für die Gewährleistung des Kindeswohls haben wir die folgenden definiert:

Kindeswohl hat die Absicherung der physisch-materiellen Grundbedürfnisse des Kindes zur Voraussetzung und beruht auf der Erfahrung förderlicher (Familien-)Beziehungen. Grundlage jeder förderlichen Beziehung ist Wertschätzung und - speziell in Hinblick auf die Beziehung zwischen Erziehenden und Kindern - eine auf die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes Bedacht nehmende Haltung der Erwachsenen. 

Das Kindeswohl als Rechtsbegriff

Der Begriff des Kindeswohls ist während der Familienrechtsreform der 70er-Jahre in zahlreiche Bestimmungen des Kindschaftsrechtes eingeflossen und stellt den Leitgedanken dieses gesamten Rechtsgebietes dar. Insbesondere ist das Wohl des Kindes in den §§ 137, 145, 147, 148, 163a, 165a, 176, 178, 178a, 178b, 180a und 198 ABGB verankert. Auch im Scheidungsverfahren soll es berücksichtigt werden.

Grundsätzlich gilt jedoch, dass der Begriff des Kindeswohls im Recht nicht oder nur unzureichend definiert ist. Weder in den genannten Rechtsvorschriften noch in der juridischen Fachliteratur findet sich eine präzise Umschreibung. Auch die in den Entscheidungssammlungen abgedruckten Gerichtsentscheidungen vermeiden es regelmäßig, den Begriff Kindeswohl näher zu definieren. Eine, wenn auch beschränkte Interpretationshilfe gibt lediglich § 178a ABGB, der die Persönlichkeit und Bedürfnisse, Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes sowie die Lebensverhältnisse der Eltern als Beurteilungskriterien für „Kindeswohl" anführt. Diese bundesgesetzlichen Vorgaben wurden vom Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz im § 2 Abs. 3 und 4 übernommen und um die Kriterien der Sprachzugehörigkeit, des Religionsbekenntnisses und des jeweiligen gesellschaftlichen Umfeldes des/der Minderjährigen erweitert.

Der für die Jugendwohlfahrt so maßgebliche Rechtsbegriff des Kindeswohls bleibt somit im Anlassfall auslegungsbedürftig und in hohem Maße abhängig von rechtspolitischen und gesellschaftlichen Wertungen.

Die Pflegebewilligung

Wie schon erwähnt, bedarf es für das Entstehen eines Pflegeverhältnisses unter Umständen (bei Fremdpflege, siehe: „Definition Pflegekind”) auch einer verwaltungsrechtlichen Bewilligung durch den Jugendwohlfahrtsträger (die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde).

Nach dem Gesetz dürfen Pflegekinder unter 16 Jahren nur mit Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde in Pflege und Erziehung übernommen werden. Die Bewilligung darf auch nur für ein konkretes Pflegeverhältnis, also für ein bestimmtes Kind erteilt werden. Zuständig ist jene Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Sprengel die Pflegeeltern ihren Wohnsitz haben.

Meistens erfolgt dieses Verfahren im Rahmen der Aufgabe des Jugendwohlfahrtsträgers „Pflegeeltern zur Verfügung stellen”. 

Die Jugendwohlfahrt bemüht sich, geeignete Pflegeeltern zu gewinnen, sie zu qualifizieren und sie bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit zu begleiten. Pflegeplätze dürfen nur von der Bezirksverwaltungsbehörde (Jugendwohlfahrt) oder von dafür berechtigten Stellen der freien (privaten) Jugendwohlfahrt vermittelt werden. Das Absolvieren eines Vorbereitungskurses für Paare, die sich als Pflegeeltern bewerben, gehört mittlerweile zum Qualitätsstandard aller Tiroler Bezirksverwaltungsbehörden (Jugendwohlfahrtsreferate). Nähere Information dazu wird unter „Maßnahmen für Pflegeeltern” geboten.

Aufgabe der Vermittlung ist es, jeweils für ein bestimmtes Kind eine befähigte Pflegefamilie zu finden, die in der Lage ist, auf die Eigenheiten, besondere Problematiken, eventuelle Defizite usw. des Kindes so einzugehen, dass eine optimale familiäre und soziale Entfaltung und Entwicklung gewährleistet ist (Eignungsabklärung).

Voraussetzungen für die Bewilligung:

Die Pflegebewilligung ist dann zu erteilen, wenn begründete Aussicht besteht, dass

1. das Wohl des Pflegekindes durch diese Unterbringung bei den Pflegeeltern / Pflegepersonen gewährleistet ist und

2. zwischen den Pflegeeltern und dem Pflegekind eine dem leiblichen Eltern-Kind-Verhältnis nahekommende Beziehung hergestellt wird .

Von den Pflegeeltern wird bedingungslose Bereitschaft und besondere Kraftanstrengung erwartet, das Pflegekind als neues Mitglied in ihren Familienverband aufzunehmen und dort so zu akzeptieren, wie es ist.

Der Widerruf der Bewilligung hat dann zu erfolgen, wenn diese Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind.

Ohne Bewilligung darf ein Kind unter 16 Jahren nicht in fremde Pflege aufgenommen werden. Wer dies nicht beachtet, kann mit einer entsprechenden Verwaltungsstrafe von der Bezirksverwaltungsbehörde belangt werden. 

Die Parteien des Verfahrens

Am Verfahren in Bezug auf die Pflegebewilligung oder deren Widerruf sind die Pflegeeltern und die Erziehungsberechtigten (in der Regel die leiblichen, mit der Obsorge betrauten, Eltern) als Parteien beteiligt. Es kommt ihnen daher auch die Rechtsmittelbefugnis, das ist das Recht, eine Berufung gegen einen für sie negativen Bescheid einzubringen, zu.

Für eine Entscheidung über eine in diesem Bereich eingebrachte Berufung ist das Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Jugendwohlfahrt, zuständig.

Das Anhörungsrecht des Kindes:

Das Kind ist, wenn es mindestens 10 Jahre alt ist, auf jeden Fall, sonst, wenn es also jünger ist, nach Tunlichkeit zu hören. Die Anhörung des Kindes erfolgt so einfühlsam als möglich und wird von den SozialarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsreferate vorgenommen.

Ausnahmen von der Pflegebewilligung:

Keiner Bewilligung bedarf die Übernahme eines Pflegekindes:

· für vorübergehende Dauer oder für einen Teil des Tages, wenn die Pflege und Erziehung nicht regelmäßig, insbesondere nicht gewerbsmäßig, gewährt werden;

· im Falle der Unterbringung bei einem Lehrberechtigten;

· wenn das Land Tirol auf Grund der ihm übertragenen Obsorge das Pflegeverhältnis begründet hat;

· wenn auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung den Pflegeeltern / Pflegepersonen die Obsorge ganz oder teilweise übertragen worden ist.

Maßnahmen für Pflegeeltern

Pflegeverhältnisse sind auch nach fachlichen Kriterien vorzubereiten. Dazu werden vom Land Tirol als Jugendwohlfahrtsträger Kurse
 (Vorbereitungskurs) und Seminare angeboten (Kursbestätigung). Auch für die Begleitung von Pflegeverhältnissen werden Fortbildungsveranstaltungen, Seminare sowie regelmäßig stattfindende Pflegeelternrunden unter fachlicher Leitung / Moderation angeboten. Darüber hinaus stellen natürlich die jeweils zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden im Bedarfsfall weitere Hilfen zur Verfügung. 

Die Pflegeaufsicht

Die Pflegeaufsicht ist erforderlich, weil die Pflegebewilligung allein noch keine Garantie dafür bietet, dass die Versorgung und Betreuung des Kindes im Rahmen der Pflege und Erziehung immer sachgemäß und verantwortungsbewusst im Sinne des Kindeswohles ausgeübt werden. Dieser gesetzliche Auftrag, den der Jugendwohlfahrtsträger zu erfüllen hat, bezieht sich auf Pflegekinder unter 16 Jahren.

Die Durchführung der sogenannten Pflegeaufsicht (Begleitung, Kontrolle) erfolgt ebenfalls von den SozialarbeiterInnen (mindestens zweimal pro Jahr im Rahmen eines Hausbesuches) der für die jeweilige Pflegefamilie örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde.

Die Pflegeeltern haben den MitarbeiterInnen der Bezirksverwaltungsbehörde die erforderlichen Auskünfte zu geben, Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Pflegekind zu bieten und Zutritt zu den Räumen, in denen sich das Pflegekind aufhält usw., zu ermöglichen. Weiters sind Pflegeeltern verpflichtet, wichtige, das Pflegekind betreffende Ereignisse und jede Änderung seines gewöhnlichen Aufenthaltes unverzüglich der Bezirksverwaltungsbehörde mitzuteilen.

Die MitarbeiterInnen der Jugendwohlfahrtsreferate / des Jugendwohlfahrtsamtes haben bei der Ausübung der Pflegeaufsicht unter möglichster Schonung der Interessen der Betroffenen vorzugehen, dh. es ist bei Ausübung der Pflegeaufsicht so weit als möglich Rücksicht auf das Privat- und Familienleben der Pflegeeltern zu nehmen.

Sozialversicherung für Pflegeeltern

Das Land Tirol hat die rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen für eine Sozialversicherung für Pflegeeltern (Pflegepersonen) geschaffen, die entsprechend den Bestimmungen des Jugendwohlfahrtsgesetzes ein Pflegekind aufgenommen haben und betreuen. Diese Versicherung umfasst Krankheit, Unfall und Pension. Für die meisten Pflegeeltern (Pflegepersonen) wird vor allem die Pensionsversicherung von Interesse sein. Es kann aber nur das ganze Paket in Anspruch genommen werden, weil dies die kostengünstigste Variante ist.

Einige Voraussetzungen müssen dazu gegeben sein:

Pflegeeltern (Pflegepersonen) können mit dem Verein Jugend und Gesellschaft (dieser wurde seinerzeit vom Land Tirol für verwandte Zwecke gegründet und ist  beim Amt der Tiroler Landesregierung angesiedelt) einen so genannten „freien Dienstvertrag” abschließen. In diesem Vertrag verpflichten sie sich zu Leistungen, wie: 

· Die regelmäßige Teilnahme an vom Jugendwohlfahrtsträger oder im Auftrag desselben angebotenen Pflegeelternrunden bzw. -gruppen sowie Fortbildungen.

· Die Teilnahme an Verlaufsbesprechungen mit den MitarbeiterInnen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden sowie weiteren in das konkrete Pflegeverhältnis involvierten Personen bzw. Institutionen. Derartige Besprechungen werden dann, wenn es notwendig oder sinnvoll erscheint, zumindest aber einmal jährlich stattfinden.

· Die Erstellung von Verlaufsberichten betreffend das Pflegeverhältnis. Solche Verlaufsberichte werden vom Referat für Jugendwohlfahrt (Jugendamt) mindestens einmal jährlich, darüber hinaus, wenn es notwendig oder sinnvoll erscheint, eingefordert werden.

Einen Antrag zur Selbstversicherung in der Kranken- und Pensionsversicherung gemäß § 19a ASVG müssen die Pflegeeltern (Pflegepersonen) eigenständig stellen.
Als Gegenleistung für die oben genannten Verpflichtungen erhalten Pflegeeltern (Pflegepersonen) monatlich ein Entgelt, mit dem sie den monatlichen Dienstnehmerbeitrag an die Tiroler Gebietskrankenkasse selbst einzuzahlen haben. Die Gebietskrankenkasse übermittelt dazu monatlich einen Zahlschein.

Aus einem solchen „freien Dienstvertrag” können keinerlei für einen „echten” Dienstvertrag typische Rechte (wie Urlaub, Karenzansprüche u.ä.) abgeleitet werden.

Nähere Informationen betreffend die Kranken- oder Unfallversicherung erteilen die zuständigen SachbearbeiterInnen bei Tiroler Gebietskrankenkasse (6020 Innsbruck, Klara-Pölt-Weg 2, Telefon Nr. 0512/5916-0), betreffend die Pensionsversicherung die Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (6020 Innsbruck, Meinhardstraße 11, Telefon Nr. 0512/52019-0).

Für den Abschluss eines freien Dienstvertrages, können sich Pflegeeltern (Pflegepersonen) an das zuständige Referat für Jugendwohlfahrt (Jugendamt) wenden.
Weitere Auskünfte erteilen die Referate für Jugendwohlfahrt (Jugendamt) oder das Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Jugendwohlfahrt, 6020 Innsbruck, Wilhelm Greil Straße 25, Telefon Nr. 0512/508/2642.

Das Pflegegeld

Das Tiroler Jugendwohlfahrtsgesetz 2002 (TJWG 2002), LGBl. Nr. 51/2002, regelt im § 23, dass Pflegeeltern / Pflegepersonen „zur Erleichterung der mit der Pflege verbundenen Lasten gegenüber dem Land Tirol (Jugendwohlfahrtsträger) Anspruch auf Pflegegeld” haben.

Die Landesregierung hat durch Verordnung die Höhe des Pflegegeldes unter Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten nach Altersstufen festzusetzen. 

Anspruchsberechtigt sind Pflegeeltern / Pflegepersonen im Sinne des Verwaltungsrechts, also des TJWG 2002, also Personen, die eine(n) Minderjährigen in Pflege und Erziehung haben, zu dem sie weder bis zum dritten Grad verwandt oder verschwägert, noch Adoptiveltern oder Vormund (§ 17 TJWG 2002) sind.

Das Pflegegeld wird auf schriftlichen Antrag der Pflegeeltern / Pflegepersonen in der Höhe gewährt, wie es in der oben genannten Verordnung festgesetzt wurde. Die Pflegegeldgewährung erfolgt mittels Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde (Jugendwohlfahrtsträger) und wird dann monatlich im Voraus ausbezahlt.

Für angefangene oder nicht ganz volle Monate gebührt der verhältnismäßige Anteil des Pflegegeldes.

Das durch die Verordnung festgesetzte Pflegegeld besteht aus:

· einem Betrag zur Deckung des Unterhalts für das in (fremde) Pflege genommene Kind 
( Unterhalt und

· einem Betrag für die Mühewaltung der Pflegeeltern / Pflegeperson
( Erziehungsgeld sowie

· aus einem (einmaligen) Ausstattungsbeitrag.

Unterhalt und Erziehungsgeld sind derzeit wie folgt festgesetzt:

Pflegegeldsätze
Stand: 01.01.2002
Laut Pflegegeldverordnung der Landesregierung vom 27.11.01, LGBl. 115/2001

	Altersgruppe
	Unterhalt
	Erziehungsgeld
	gesamt

	 0 - 3 Jahre
	€ 122.--
	€ 193.--
	€ 315.--

	 3 - 6 Jahre
	€ 155.--
	€ 193.--
	€ 348.--

	 6 - 10 Jahre
	€ 200.--
	€ 193.--
	€ 393.--

	10 - 15 Jahre
	€ 230.--
	€ 193.--
	€ 423.--

	15 - Volljährigkeit
	€ 270.--
	€ 193.--
	€ 463.--


Der jeweils höhere Betrag gebührt bereits mit Beginn des Monats, in dem das Kind das maßgebliche Lebensjahr vollendet.

Änderungen der Höhe des Pflegegeldes (auch des Ausstattungsbeitrages) kann die Landesregierung im Wege neuer Verordnungen vornehmen, etwa um diese Sätze gestiegenen Lebenshaltungskosten anzupassen.

Der Ausstattungsbeitrag anlässlich der erstmaligen Übernahme des Pflegekindes beträgt:

Bei Übernahme - einmalig: Euro 229,--

Die vorgenommene Unterteilung des Pflegegeldes nach fünf Altersstufen entspricht den nach den Lebenserfahrungen mit zunehmendem Alter eines/einer Minderjährigen steigenden Bedürfnissen und richtet sich nach der von der Unterhaltsrechtsprechung vorgenommenen Abstufung des auf 12-malige Auszahlung pro Jahr abgestimmten sogenannten Regelbedarfs. Das getrennt ausgewiesene Erziehungsgeld ist ein Beitrag für die Mühewaltung, welche die Pflege und Erziehung eines fremden Kindes mit sich bringt.

Das in den Monaten April und September eines jeden Jahres gebührende höhere Pflegegeld dient der Abgeltung sonstiger notwendiger Aufwendungen, wie z.B. Anschaffung von Bekleidung usw.

Der ebenfalls auf Antrag zu gewährende Ausstattungsbeitrag dient der Kostendeckung für die Beschaffung der erforderlichen Ausstattungsbedürfnisse des täglichen Bedarfes bei Übernahme eines Pflegekindes.

Ergibt sich ein Sonderbedarf im Sinne des TJWG (z.B. durch Kosten für Schulveranstaltungen [z.B. Schilager, Wienwoche, Schullandwoche], Kosten zur Anschaffung von Dokumenten [z.B. Reisepässe, Ausweise....], Kosten für medizinisch-technische Hilfsmittel [z.B. Schuheinlagen, Brillen....] oder Ausgaben aus Anlass einer Ausbildung des Kindes ), so bietet das Gesetz die Möglichkeit, diesen im konkreten Fall über die vorgenannten Sätze dieser Verordnung hinaus abzudecken.

Das Pflegegeld kann maximal bis zu drei Monate rückwirkend zuerkannt werden, frühestens aber ab Beginn des Monats, in dem der schriftliche Antrag auf Pflegebewilligung eingebracht wurde.

Zu Unrecht bezogenes Pflegegeld (z.B. bei einem Abbruch eines Pflegeverhältnisses) ist der Bezirksverwaltungsbehörde zurückzuzahlen. Dabei ist genau auf den Tag der Beendigung des Pflegeverhältnisses abzustellen und der entsprechende Teil des zu viel bezogenen Pflegegeldes rückzuerstatten.

Weitere Sonderleistungen:
Als Beitrag für den Aufwand im Zusammenhang mit der Teilnahme von Pflegeeltern bzw. Pflegepersonen an Pflegeelternrunden oder Fortbildungen:

· € 15,00 pauschal für Teilnahme und 

· €  7,50 pauschal für Fahrtkosten (sofern einfache Fahrtstrecke länger als 15 km ist).

Die Familienbeihilfe

Der Staat Österreich gewährt den Familien eine Familienbeihilfe, um dadurch einen Teil der durch die Erziehung von Kindern entstehenden Kosten abzugelten.

Die finanziellen Mittel dafür werden aus dem zu diesem Zweck eingerichteten Familienlastenausgleichsfonds genommen. Die gesetzlichen Regelungen für den Bezug der Familienbeihilfe sind im Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) enthalten.

Sachlich zuständige Behörden für Angelegenheiten der Familienbeihilfe sind die Finanzämter. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich nach dem Wohnsitz der Antragstellerin.

Der Bezug der Familienbeihilfe ist von verschiedenen Voraussetzungen abhängig, das sind vor allem:

· Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich

· Haushaltszugehörigkeit des Kindes zum Antragsteller / zur Antragstellerin

Als Kind im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes gilt auch ein Pflegekind. 

Die Familienbeihilfe wird grundsätzlich an die überwiegend den Haushalt führende Mutter bzw. Pflegemutter ausbezahlt. Beantragt daher der Vater / Pflegevater die Familienbeihilfe, muss er entweder nachweisen, dass er den Haushalt überwiegend führt, oder es muss die Mutter bzw. Pflegemutter auf ihren vorrangigen Anspruch verzichten.

Einer Pflegemutter gebührt daher grundsätzlich neben dem allfälligen Pflegegeld seitens des öffentlichen Jugendwohlfahrtsträgers für das Pflegekind auch die Familienbeihilfe.

Unabhängig von Beschäftigung oder Einkommen haben Eltern / auch Pflegeeltern, die einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich haben, Anspruch auf Familienbeihilfe für bei ihnen haushaltszugehörige Kinder bzw. für Kinder, denen sie überwiegend Unterhalt leisten.

Vorrangig anspruchsberechtigt ist dabei die Mutter. Für ausländische Staatsbürger bestehen Sonderregelungen. 

	Die Familienbeihilfe beträgt ab 1. Jänner 2003 

	
	Euro

	ab Geburt
	105,40 

	ab 3 Jahren
	112,70 

	ab 10 Jahren
	130,90 

	ab 19 Jahren
	152,70 

	Zuschlag für ein erheblich behindertes Kind
	138,30 


Wenn die Familienbeihilfe ab 1.1.2002 für zwei Kinder bezogen wird, erhöht sich der Gesamtbetrag an Familienbeihilfe um monatlich € 12,80 und darüber hinaus ab dem dritten Kind, für das Familienbeihilfe bezogen wird, um monatlich €  25,50 pro Kind. 

Der Kinderabsetzbetrag (der zu den oben genannten Familienbeihilfenbeträge dazu kommt) wird gemeinsam mit der Familienbeihilfe ausbezahlt und muss nicht gesondert beantragt werden.

Wann gilt ein Kind als erheblich behindert?

Als erheblich behindert gilt ein Kind, bei dem eine nicht nur vorübergehende Funktionsbeeinträchtigung im körperlichen, geistigen oder psychischen Bereich oder in der Sinneswahrnehmung besteht. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von voraussichtlich mehr als drei Jahren. Der Grad der Behinderung muss mindestens 50 % betragen, außer es handelt sich um ein Kind, das voraussichtlich dauernd außerstande ist, sich selbst zu erhalten. Der Behinderungsgrad ist durch ein inländisches amtsärztliches Gutachten (oder Gutachten einer inländischen Universitätsklinik oder eine Fachabteilung einer inländischen Krankenanstalt oder eines mobilen Beratungsdienstes der Bundesämter für Soziales und Behindertenwesen) nachzuweisen. Neuerliche Überprüfungen hinsichtlich des Bestehens der erheblichen Behinderung sind jeweils im Abstand von fünf Jahren vorgesehen.

Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes / Pflegekindes haben eigene Einkünfte des Kindes keinen Einfluss auf die Familienbeihilfe. 

Für Kinder, die beruflich ausgebildet werden oder in einem erlernten Beruf in einer Fachschule fortgebildet werden, wird die Familienbeihilfe (bei einem Studium auch in Abhängigkeit von der vorgesehenen Studienzeit) grundsätzlich längstens bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres gewährt. Wenn sie aber den Präsenz- oder Zivildienst abgeleistet oder ein Kind geboren haben, bzw. an dem Tag, an dem sie das 26. Lebensjahr vollenden, schwanger sind, oder erheblich behindert sind, kann die Familienbeihilfe bis zum 27. Lebensjahr gewährt werden. 

Für Kinder, die dauernd erwerbsunfähig sind, ist - unter bestimmten Voraussetzungen - keine Altersbegrenzung vorgesehen. 

Hat ein Kind, welches das 18. Lebensjahr bereits vollendet hat, entsprechende eigene Einkünfte, dann besteht kein Anspruch mehr auf Familienbeihilfe. Auskünfte zu der jeweils aktuellen Einkommensgrenze erteilt das zuständige Finanzamt.

Einkünfte wie

· Lehrlingsentschädigungen (aus anerkannten Lehrverhältnissen),

· Waisenpensionen,

· Waisenversorgungszuschüsse oder

· einkommenssteuerfreie Bezüge

bleiben aber jedenfalls in Bezug auf die Weitergewährung der Familienbeihilfe zur Gänze unberücksichtigt.

Die Familienbeihilfe ist beim zuständigen Wohnsitzfinanzamt zu beantragen. Die Erhöhung für ein erheblich behindertes Kind ist separat zu beantragen. Die Finanzämter erteilen auch dazu alle näheren Informationen.

Die BeihilfenbezieherInnen sind gegenüber dem Finanzamt hinsichtlich aller den Familienbeihilfenbezug betreffenden wichtigen Änderung mitteilungspflichtig. Zu Unrecht bezogene Familienbeihilfe ist zurückzuzahlen.

Das Kinderbetreuungsgeld

Für Kinder (auch Pflege- und Adoptivkinder), die nach dem 1.1.2002 geboren sind / geboren werden, wird - anstelle des bisherigen Karenzgeldes (bzw. der Teilzeitbeihilfe) - das Kinderbetreuungsgeld (KBG) gewährt und ausbezahlt.

Voraussetzungen 
· Für einen Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld muss grundsätzlich ein Familienbeihilfenanspruch für das Kind gegeben sein (außer es besteht Anspruch auf eine der Familienbeihilfe gleichartige ausländische Leistung). Welcher Elternteil bzw. Pflegeelternteil (Adoptivelternteil) die Familienbeihilfe für dieses Kind bezieht, ist egal. Hat z.B. nur der Vater einen Anspruch auf Familienbeihilfe, kann trotzdem die Mutter das Kinderbetreuungsgeld beziehen.

· Es muss ein gemeinsamer Haushalt mit dem Kind gegeben sein.

· Die vorgesehenen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen müssen durchgeführt werden / worden sein.

· Der Gesamtbetrag an Einkommen (aller Einkünfte im Sinne des Eimkommensteuergesetzes) darf eine festgelegte Summe pro Kalenderjahr nicht übersteigen (derzeit € 14.600,--). Wenn diese Grenze überschritten wird, dann muss das gesamte Kinderbetreuungsgeld für dieses Kalenderjahr zurückgezahlt werden.

Höhe des Kinderbetreuungsgeldes: 

Das Kinderbetreuungsgeld beträgt derzeit:

· € 14,53 pro Tag 

· ca. € 436,-- pro Monat 

Der monatliche Betrag kann daher – je nachdem, ob ein Monat 30, 31 oder 28 Tage hat – ein wenig unterschiedlich sein. 

Bezugsdauer: 
· Das Kinderbetreuungsgeld wird auf Antrag, frühestens ab Geburt des Kindes gewährt. Bei Pflegekindern (Adoptivkindern) ab dem Tag, ab dem das Kind in Pflege genommen wird.

· Grundsätzlich besteht der Anspruch bis zum 30. Lebensmonat des Kindes.

· Bei Teilung der Betreuung durch Eltern / Pflegeeltern ist eine Verlängerung bis zum 36. Lebensmonat möglich. Ein zweimaliger Wechsel pro Kind ist nach dem Gesetz möglich.

· Das KBG ruht während des Bezugs von Wochengeld. Falls das Wochengeld aber niedriger als das KBG ist, besteht Anspruch auf den Differenzbetrag zwischen dem Wochengeld und dem Kinderbetreuungsgeld.

Das Kinderbetreuungsgeld kann immer nur für ein Kind bezogen werden, d.h. auch bei Mehrlingsgeburten steht es nur einfach zu. 

Für die Antragstellung und Auszahlung des Kinderbetreuungsgeldes sowie für nähere Informationen ist jener Krankenversicherungsträger (z.B. die Tiroler Gebietskrankenkasse) zuständig, bei dem die Eltern / Pflegeeltern versichert bzw. anspruchsberechtigt  sind bzw. zuletzt waren. 

Alleinstehende Elternteile (Pflege- oder Adoptivelternteile) bzw. Familien ohne oder mit nur geringem Einkommen können einen Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld beantragen. 

Zuverdienstmöglichkeiten:

Unter Zuverdienst ist die Summe aller steuerpflichtigen Einkünfte (auch Einnahmen aus Vermietung und/oder Verpachtung, Einkünfte aus Kapitalvermögen, usw.) zu verstehen. 

Jener Elternteil, der Kinderbetreuungsgeld bezieht, darf jährlich nur bis zu einer festgesetzten Höhe (für das Jahr 2002: € 14.600,-- brutto) dazu verdienen. Das Einkommen des anderen Elternteils wird dabei nicht berücksichtigt. 

Wird diese Zuverdienstgrenze überschritten, muss das Kinderbetreuungsgeld für das betreffende Jahr zurückbezahlt werden! 

Sozialversicherung:

BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld sind grundsätzlich automatisch krankenversichert. Achtzehn Monate des Kinderbetreuungsgeldbezugs werden für die Pension als Beitragszeiten angerechnet, wenn das Kind, für das KBG bezahlt wurde, nach dem 1.1.2002 geboren wurde. Die restlichen Monate bis maximal zum vierten Geburtstag des Kindes gelten pensionsrechtlich als Ersatzzeiten. 

Die Handlungsfähigkeit Minderjähriger

Unser Recht versteht unter Handlungsfähigkeit Minderjähriger das rechtswirksame Handeln von Kindern und Jugendlichen im Allgemeinen. 

Häufig unterscheidet man unter dem Überbegriff Handlungsfähigkeit zwischen Geschäftsfähigkeit und Deliktsfähigkeit. Erstere ist die Befähigung, sich zu berechtigen oder zu verpflichten. Deliktsfähig zu sein, bedeutet, aus eigenem rechtswidrigen Verhalten schadenersatzpflichtig zu werden. 

Prinzipiell kann ein Minderjähriger nicht ohne Mitwirkung oder Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters (siehe Obsorge) in Rechtsbeziehung tätig werden, kann also weder rechtsgeschäftlich verfügen noch sich verpflichten. Von dieser Regel gibt es aber Ausnahmen:

· Kinder unter 7 Jahren können kein Versprechen machen oder annehmen. Ein alterstypisches Rechtsgeschäft, das üblicherweise von Minderjährigen geschlossen wird und eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens ist, kann von einem Minderjährigen selbst rechtswirksam abschlossen werden, wenn er seine Pflicht aus dem Rechtsgeschäft erfüllt. So wird z.B. der Kauf einer Wurstsemmel durch einen Minderjährigen durch das Bezahlen des Kaufpreises rechtswirksam. Von Kindern über 7 Jahren können Schenkungen nur angenommen werden, wenn damit keine Belastungen / Verpflichtungen verbunden sind (bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Versprechen).

· Ab erreichter Mündigkeit, das ist ab dem vollendeten 14. Lebensjahr, kann ein Minderjähriger / eine Minderjährige über Sachen, die ihm / ihr zur freien Verfügung überlassen worden sind, verfügen und sich verpflichten. Auch über das, was er / sie aus eigenem Erwerb (z.B. Lehrlingsentschädigung) verdient. Er / sie kann sich z.B. Bücher oder CDs kaufen. Es darf aber sein Lebensunterhalt durch diese Kosten nicht in Frage gestellt sein. 

Im Ankauf eines Fernsehapparates kann laut Rechtsprechung weder ein Rechtsgeschäft, das üblicherweise von Minderjährigen geschlossen wird, noch eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens erblickt werden.

Beispiele aus der Rechtsprechung: 

Der Abschluss eines Fitnesslehrganges durch einen Minderjährigen in der Dauer eines Jahres mit Kosten von EUR0 546,-- (zum Zeitpunkt dieser Entscheidung S 7.512,--) wurde nicht als eine geringfügige Angelegenheit des täglichen Lebens erachtet.

Kauft sich ein mündiger Minderjähriger etwa ein billiges Moped, so sind in Bezug auf seinen Lebensunterhalt auch die Kosten für die Versicherung, für den Treibstoff usw. zu beachten. 

Es darf nicht davon ausgegangen werden, dass der / die Minderjährige über sein / ihr gesamtes eigenes Einkommen frei verfügen kann, weil im Notfall ohnehin die Eltern (allenfalls Pflegeeltern) einspringen müssen. Eltern / Pflegeeltern haften nicht für die Schulden der Kinder, sofern sie sich nicht ausdrücklich (vertraglich) dazu verpflichtet haben.
Bei Ratengeschäften (auch bei Krediten)  ist nicht nur die Einkommenssituation des / der Minderjährigen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, sondern auch die bis zur jeweiligen Fälligkeit der Zahlungen voraussichtlichen weiteren Einkünfte angemessen zu berücksichtigen. Wird durch die vereinbarten Rückzahlungen der sonstige Lebensunterhalt des / der Jugendlichen gefährdet, so kann das betreffende Ratengeschäft gerichtlich für ungültig erklärt werden.

Ergänzende Ausführungen und weitere Beispiele können dem Folder „Verträge von Jugendlichen“ herausgegeben vom Bundesministerium für Justiz, Konsumentenschuztsektion, Radetzkystraße 2, 1030 Wien, entnommen werden. (Bestellung auch per e-mail www.konsumentenfragen.at möglich)
Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr können sich Minderjährige auch selbständig zu Dienstleistungen verpflichten; ausgenommen zu solchen aus einem Lehrvertrag oder sonstigen Ausbildungsvertrag. Der gesetzliche Vertreter des Kindes kann das durch den Vertrag begründete Rechtsverhältnis aus wichtigen Gründen vorzeitig lösen.
Jedenfalls mit Erreichung der Mündigkeit wird ein Kind nach den schadenersatzrechtlichen Bestimmungen verschuldensfähig. Ein mündiger Minderjähriger ist sohin zivilrechtlich voll deliktsfähig.
Die Mündigkeit hat ebenso in verschiedenen persönlichen Angelegenheiten in Bezug auf die eigene Handlungsfähigkeit Auswirkungen, so z.B. treten bei einem bereits mündigen Kind die namensrechtlichen Folgen einer Legitimation oder Adoption nur dann ein, wenn es zustimmt. 
Die familiengerichtliche Verfahrensfähigkeit Mündiger in Verfahren betreffend ihre Pflege und Erziehung bzw. ihres persönlichen Kontaktes (Besuchsrechts) wurde schon erwähnt. Mündige Minderjährige können auch selbständig Anträge auf gerichtliche Verfügungen in Angelegenheiten ihrer Pflege und Erziehung, das heißt das Verfahren bei Gericht selbst einleiten.

Im Strafrecht gelten Kinder unter 14 als strafunmündig; sie werden strafrechtlich nicht verfolgt. Ab dem vollendeten 14. Lebensjahr sind sie als Jugendliche (bis zum vollendetem 18. Lebensjahr) grundsätzlich strafmündig. Das Jugendgerichtsgesetz sieht für solche Jugendstrafsachen eine Reihe von besonderen Regelungen vor. Die Straffälligkeit Jugendlicher soll zurückhaltend und möglichst schon im Vorfeld des Strafprozesses konstruktiv (z.B. durch einen „Außergerichtlichen Tatausgleich") bereinigt werden. Dabei soll die leichte bis mittelschwere Kriminalität von Jugendlichen (z.B. Eigentumsdelikte, Fälschungs- und Betrugsdelikte, Verletzungen im Straßenverkehr, vorsätzliche Körperverletzungen, Nötigungen) erfasst werden.

Die Religionsmündigkeit

Die Wahl des Religionsbekenntnisses bzw. die Religionsmündigkeit der Minderjährigen sind im Gesetz über die religiöse Kindererziehung geregelt. Grundsätzlich bestimmen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr eines Kindes die erziehungsberechtigten Eltern (allenfalls der sonstige gesetzliche Vertreter) in freier Einigung die religiöse Erziehung des Kindes und insbesondere das Religionsbekenntnis. Eine Änderung des Bekenntnisses oder eine Abmeldung vom Religionsunterricht bedarf während aufrechter Ehe der Eltern der Zustimmung beider Elternteile. 

Besteht keine Einigung, kann bei Gericht um Vermittlung ersucht bzw. eine Entscheidung beantragt werden. Das Kind, welches das 10 Lebensjahr vollendet hat, ist in diesem Verfahren zu hören. Ab dem vollendeten 12. Lebensjahr ist ein Wechsel des religiösen Bekenntnisses ohne Zustimmung des Kindes nicht mehr möglich.

Die Religionsmündigkeit (selbständige Wahl des religiösen Bekenntnisses) tritt mit der Vollendung des 14. Lebensjahres ein. Das bedeutet, dass sich ein mündiger Minderjähriger auch ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten vom Religionsunterricht abmelden kann.

Einwilligungen in medizinische Behandlungen

Mit dem Kindschaftsrechts-Änderungsgesetz 2001 wurden neben neuen Altersgrenzen (Volljährigkeit, Ehemündigkeit) auch neue, vor allem was den Bereich der Einwilligung bzw. Zustimmung zu medizinischen Behandlungen Minderjähriger betrifft, konkretere Regelungen getroffen. Dabei wurde unter anderem auch in diesen Belangen das Ziel verfolgt, die Rechtsstellung heranwachsender Menschen zu stärken.

Einwilligungen in medizinische Behandlungen haben ausschließlich persönlichkeitsrechtliche Fragen der Rechtfertigung des Eingriffs in die Individualität und die körperliche Unversehrtheit eines Menschen zum Thema. Davon zu trennen ist die Frage des Abschlusses eines Behandlungsvertrages. Dies steht mit der Geschäftsfähigkeit Minderjähriger in solchen Angelegenheiten in Zusammenhang, das bedeutet, dass im Normalfall das minderjährige Kind für den Abschluss eines solchen Behandlungsvertrages der Mitwirkung seines gesetzlichen Vertreters (Obsorgebetrauten) bedarf.

Der Begriff der medizinischen Behandlung orientiert sich am strafrechtlichen Behandlungsbegriff. Er umfasst sohin nicht nur die medizinische Heilbehandlung (therapeutische Maßnahmen) im engeren Sinn, sondern auch die Diagnose, Prophylaxe und Schmerzlinderung. Auch sogenannte kosmetische Operationen, Transplantationen, Transfusionen, Verabreichung von Medikamenten.

Unsere Rechtsordnung sieht vor, dass das einsichts- und urteilsfähige Kind Einwilligungen in medizinische Behandlungen nur selbst erteilen kann. Bei mündigen Minderjährigen (über 14) wird im Zweifel das Vorliegen dieser Einsichts- und Urteilsfähigkeit gesetzlich vermutet. Die Beurteilung erfolgt durch den Arzt. Je geringfügiger der Eingriff, je besser Information und Aufklärung durch den Arzt sind, desto eher wird eine Einsichtsfähigkeit vorliegen. 

Mangelt es an dieser, dann muss der / die Erziehungsberechtigte zustimmen (siehe Obsorge).

Ein Erziehungsberechtigter muss auch dann zustimmen, wenn zwar das einsichts- und urteilsfähige Kind zustimmt, aber eine Behandlung gewöhnlich mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit verbunden ist.

Bei Gefahr im Verzug, also wenn eine medizinische Behandlung so dringend notwendig ist, sodass der mit der Einholung der Einwilligung bzw. Zustimmung verbundene zeitliche Aufschub das Leben des Kindes gefährden würde oder sonst mit der Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit zu rechnen wäre, so ist weder die Einwilligung des einsichts- und urteilsfähigen Kindes noch die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten erforderlich.

Schließlich ist eine medizinische Maßnahme mit dem Ziel, eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit herbeizuführen, bei Minderjährigen zivilrechtlich ganz verboten. Weder das Kind selbst, auch wenn es einsichts- und urteilsfähig wäre, noch die Eltern oder andere gesetzliche Vertreter können in eine derartige medizinische Maßnahme einwilligen.

Von dieser Norm nicht betroffen sind jene Heilbehandlungen, bei deren Vornahme der Eintritt der dauernden Fortpflanzungsunfähigkeit als notwendige Begleiterscheinung auftritt.

Volljährigkeit

Von 1973 bis Juni 2001 wurde ein Mensch in Österreich mit der Vollendung des 19. Lebensjahres volljährig und erreichte damit in zivilrechtlicher Hinsicht seine volle Handlungs- bzw. Geschäftsfähigkeit. Vorher galt für das Erreichen der Volljährigkeit als Altersgrenze die Vollendung des 21. Lebensjahres. Da in vielen anderen Gesetzen wichtige Rechtsfolgen schon an das vollendete 18. Lebensjahr anknüpften und in fast allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die Volljährigkeit mit dem vollendeten 18. Lebensjahr festgesetzt war, hat sich der österreichische Gesetzgeber entschlossen, auch bei uns die Volljährigkeit auf das vollendete 18. Lebensjahr zu senken.

Eine Verlängerung oder Verkürzung der Volljährigkeit gibt es jetzt nicht mehr.

Wohl aber ist bei einem Kind mit merkbar verzögerter Entwicklung, einer psychischen Krankheit oder geistigen Beeinträchtigung, dem für einzelne oder einen Kreis von Angelegenheiten die erforderliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit oder Handlungsfähigkeit fehlt, ein diesbezüglicher gerichtlicher Ausspruch möglich. Dieser wirkt, wenn er nicht befristet ist oder widerrufen wird, höchstens bis zur oben genannten Volljährigkeit. Ein solcher Ausspruch darf nur dann erfolgen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorhanden sind. Das Kind soll dadurch ja vor erheblichen Nachteilen geschützt werden.

Mit Eintritt der Volljährigkeit endet die Obsorge. Der / die Volljährige ist zur selbständigen Verwaltung allfälligen eigenen Vermögens berechtigt. Sollte noch keine Selbsterhaltungsfähigkeit vorliegen, z.B. weil er / sie noch nicht voll erwerbsfähig ist oder sich noch in Schul- oder Berufsausbildung oder in einem Studium befindet, besteht die Unterhaltspflicht der Eltern weiterhin.

Die Altersgrenzen für Jugendliche nach dem Jugendgerichtsgesetz wurde dem neuen Volljährigkeitsrecht angepasst. Für junge Erwachsene / Heranwachsende, also für Personen, die das 18., nicht aber das 21. Lebensjahr vollendet haben, wurde aber das Strafrecht insofern geändert, als grundsätzlich die Strafverfahren noch nach besonderen Vorschriften im Jugendgerichtsgesetz durchgeführt werden und auch noch etwas mildere Strafsätze gelten. 

Ehemündigkeit

Für das Eingehen einer Ehe sind in Österreich Männer und Frauen nunmehr in gleicher Weise mit Vollendung ihres 18. Lebensjahres, also wenn sie volljährig sind, mündig. Es ist jedoch möglich, dass eine Person, die das 16. Lebensjahr vollendet hat, auf Antrag schon früher durch gerichtlichen Beschluss auf sogenannte Ehemündigkeitserklärung für ehemündig erklärt wird, wenn diese Person für eine bestimmte Ehe reif erscheint und der andere Ehegatte, mit dem die Eheschließung beabsichtigt ist, bereits volljährig ist. Der noch nicht volljährige Partner muss beim Heiraten zwar selbst seinen Ehewillen gegenüber dem Standesbeamten erklären, er benötigt jedoch trotzdem die Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters und die desjenigen, dem seine Pflege und Erziehung zustehen. Meistens wird das ohnehin ein und die selbe Person - ein Elternteil - sein.

Eine minderjährige verheiratete Person steht nur hinsichtlich ihrer persönlichen Verhältnisse einer volljährigen gleich, solange die Ehe dauert. In vermögensrechtlicher Hinsicht bedarf sie weiterhin der Mitwirkung des gesetzlichen Vertreters.

Namensrecht für Kinder

Der Vorname wird dem Kind von seinen Erziehungsberechtigten (siehe Obsorge) anlässlich der Geburt gegeben, und zwar durch Eintragung auf der Geburtsanzeige. Die unterzeichnete Geburtsanzeige bildet die Grundlage für die Beurkundung der Geburt für den Standesbeamten.
Den Familiennamen leitet ein eheliches Kind von seinen Eltern ab, d.h. das ehelich geborene Kind erhält den gemeinsamen Familiennamen seiner Eltern. 

Wenn die Eltern keinen gemeinsamen Familiennamen haben, weil sie beispielsweise bei der Eheschließung ihre jeweiligen früheren Familiennamen beibehalten haben, so erhält das Kind den Familiennamen, den die Eltern vor oder bei der Eheschließung gegenüber dem Standesbeamten urkundlich für ihre aus dieser Ehe stammenden Kinder bestimmt haben. Dabei können sie nur den Familiennamen eines Elternteiles bestimmen.

Wird von der Möglichkeit dieser Bestimmung eines Familiennamens für die Kinder kein Gebrauch gemacht, dann erhält das Kind den Familiennamen des Vaters.

Das unehelich geborene Kind erhält den Familiennamen der Mutter, d.h. den Familiennamen, den die Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes führt.

Wird ein Kind legitimiert, etwa dadurch, dass die Mutter den (rechtswirksam festgestellten) Vater des Kindes heiratet, so gelten die Bestimmungen wie beim ehelich geborenen Kind (siehe oben). Ist das Kind zu diesem Zeitpunkt bereits mündig, so treten die namensrechtlichen Folgen nur dann ein, wenn es gegenüber dem Standesbeamten in öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zustimmt.

Namensänderungen

Namensänderungen sind nach verwaltungsrechtlichen Vorschriften, nämlich nach dem Namensänderungsgesetz möglich.

Bei Kindern ist eine Änderung des Namens - Vor- und/oder Familiennamens – insbesondere bei Vorliegen einer der nachstehend angeführten Gründe, aber auch ohne besonderen Grund möglich. 

Ein Grund kann z.B. sein, dass das Kind den Familiennamen seiner Eltern oder eines Elternteils erhalten möchte (nach Eheschließung, Scheidung oder Wiederannahme eines früheren Namens durch einen Elternteil), oder dass der Familienname des Kindes an den der mit der Obsorge betrauten Pflegeeltern angeglichen wird. Weitere Gründe wären etwa, dass der bisherige Name lächerlich oder anstößig wirkt, schwer auszusprechen oder zu schreiben ist . Aber beispielshalber auch dann, wenn eine Person einen Namen ausländischer Herkunft führt und einen anderen Namen will, um sich im Inland leichter einordnen zu können, ist eine Namensänderung möglich.

Eine begehrte Namensänderung darf insbesondere dem Wohl eines minderjährigen Kindes nicht abträglich und nicht aus mehreren Namen zusammengesetzt (Doppelname) sein.

Anträge auf Änderung eines Vor- und/oder Familiennamens sind bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu stellen. Für minderjährige Kinder ist der Antrag von den mit der Obsorge betrauten Personen zu stellen. Sind beide Eltern gesetzliche Vertreter des Kindes, so ist der Antrag von beiden Elternteilen zu stellen.

Weitere Voraussetzung ist, dass das Kind österreichischer Staatsbürger, staatenlos oder Flüchtling mit gewöhnlichem Aufenthalt in Österreich ist.

Im Verfahren hat die Bezirksverwaltungsbehörde ein mindestens 10 Jahre altes Kind zu hören; ab dem vollendeten 14. Lebensjahr muss das Kind der Namensänderung zustimmen. Der nicht mit der Obsorge betraute Elternteil ist Partei in diesem Verfahren und hat ein Äußerungsrecht.

Gebühren: 

· für den Antrag: € 13,--

· zusätzliche Gebühren können für noch nicht vergebührte Beilagen und Kopien zum Antrag in unterschiedlicher Höhe anfallen. (Geburtenbuchauszug, Staatsbürgerschaftsnachweis, Meldebestätigung usw.)

· die Bewilligung einer Namensänderung die aus einem nicht im § 2 Abs. 1 Z. 1 bis 10 NÄG angeführten Grund - also ohne besonderen Grund gestellt wurden - sind zusätzlich Gebühren von insgesamt: € 511,-- (Stempelgebühr € 348,-- und eine Verwaltungsabgabe von € 163,--) zu entrichten

mitzubringende Dokumente für die häufigsten Fälle einer behördlichen Namensänderung: 

1. bei allen Fällen vom Kind:

· neuer Geburtenbuchauszug (vom Geburtsstandesamt)

· Staatsbürgerschaftsnachweis des Kindes falls vorhanden, sonst den der Mutter (gilt jedoch nur für Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr)

· Sozialversicherungsnummer des Kindes und des Obsorgebetrauten

2. zusätzlich zu a.) bei ehelichen Kinder nach Scheidung, wenn sich der Name des Sorgeberechtigten geändert hat und das Kind diesen geänderten Namen erhalten soll:

· Heiratsurkunde der Ehe aus der das Kind stammt

· Beschluss über das Sorgerecht (Obsorgebeschluss) versehen mit der Rechtskraftbestätigung durch das Gericht

· Heiratsurkunde einer eventuellen weiteren Ehe

3. zusätzlich zu a.) bei unehelichen Kindern die den Familiennamen des Vaters oder des Pflegeberechtigten erhalten sollen:

· Geburtsurkunde des leiblichen Vaters oder Pflegeberechtigten

· Nachweis des Pflegeverhältnisses
Weitere Informationen erteilt die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde, Referat Standeswesen.

Fragen zur Aufsichtspflicht und Haftung

Zunächst muss davon ausgegangen werden, dass Pflegeeltern grundsätzlich auch die Aufsichtspflicht über ihr Pflegekind auszuüben haben. Wenn ihnen eine schuldhafte Vernachlässigung dieser Aufsichtspflicht nachgewiesen wird, so müssen sie den vom Pflegekind verursachten Schaden gutmachen.

Das Ausmaß der Aufsichtspflicht richtet sich nach verschiedenen Kriterien, wie z.B. dem Alter, dem Vorleben, den geistigen Fähigkeiten und der Reife, der geistigen und emotionalen Entwicklung und den sonstigen Eigenschaften, auch der Voraussehbarkeit eines schädigenden Verhaltens etc. des Kindes sowie nach den Lebensverhältnissen der aufsichtspflichtigen Person.

Konkret vorhersehbare Gefahren sind zu vermeiden!

Im Sinne der Rechtsprechung dürfen aber die Anforderungen an die Aufsichtspflicht auch nicht überspannt werden; die Überwachung vor allem größerer Kinder ist im Allgemeinen nicht auf Schritt und Tritt notwendig. 

Anders bei Kleinkindern: hier stellt laut Rechtsprechung schon die normale Umgebung ein erhebliches Gefahrenpotenzial dar, weshalb nur eine kontinuierliche Beaufsichtigung (auf Schritt und Tritt) umfassenden Schutz gewährt. Bestimmte Eigenschaften eines Kindes können auch höhere Anforderungen rechtfertigen.

Wenn auch zum Beispiel grundsätzlich ein 12-jähriges Kind nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung ohne Aufsicht ein Fahrrad lenken darf, endet (Anmerkung: nach dem Zivilrecht) mit diesem Alter die Aufsichtspflicht der Eltern (Pflegeeltern ...) nicht.

Zu empfehlen ist jedenfalls der Abschluss einer Versicherung. In Haushaltsversicherungen ist meistens eine Haftpflichtversicherung für die im gemeinsamen Haushalt lebenden Angehörigen inkludiert. Bei Aufnahme eines Pflegekindes ist dieses ohnehin polizeilich anzumelden, sodass damit auch die Haushaltsangehörigkeit nachgewiesen werden kann. Bei bereits bestehenden Haushaltsversicherungen sollte Kontakt mit der Versicherung aufgenommen und die Einbeziehung des Pflegekindes in den Versicherungsschutz veranlasst werden (schriftliche Bestätigung geben lassen!). Bei einem Neuabschluss einer solchen Versicherung sind alle Haushaltsangehörigen, also auch das Pflegekind, anzugeben, um den Versicherungsschutz zu erlangen.

Für Schäden, die Pflegekinder ihren Pflegeeltern verursachen, gibt es derzeit keine Versicherungsmöglichkeit. 

Haftung des Kindes

Prinzipiell ist ein Minderjähriger - wie schon weiter vorne beschrieben - mit der Vollendung seines 14. Lebensjahres (= Mündigkeit) zivil- (und auch strafrechtlich) verschuldens- bzw. deliktfähig und hat einen verursachten und verschuldeten Schaden selbst zu tragen, d.h. zu ersetzen. Voraussetzung dafür ist ein fahrlässiges oder gar vorsätzliches Handeln.

Bei eigenem Einkommen muss der Minderjährige den zu verantwortenden Schaden bezahlen. Wenn er aber noch kein Einkommen hat, kann der Geschädigte zunächst ein Urteil bei Gericht beantragen und den festgestellten Schadenersatzbetrag später, sobald der Jugendliche ein eigenes Einkommen hat, einfordern.

Unter gewissen Voraussetzungen kann sogar ein Unmündiger, also ein Minderjähriger unter 14 Jahren, zum Schadenersatz verurteilt werden.

Die für die Verschuldensfähigkeit geltende untere Altersgrenze ist keine absolute. Gemäß § 1310 ABGB kann das Gericht erwägen, ob z.B. einem Unmündigen in einem bestimmten Fall nicht dennoch ein Verschulden anzulasten ist, eine teilweise Verantwortlichkeit (Mitverschulden) des Kindes vorliegt oder dem Unmündigen auf Grund günstigerer Vermögensverhältnisse ein Schadenersatz im Rahmen einer Ermessensentscheidung zuzumuten ist. 

Versicherungsfragen

Krankenversicherung

Ist ein Pflegekind nicht bei einem Elternteil in dessen Krankenkasse mitversichert oder selbst krankenversichert (z.B. durch den Bezug einer Waisenpension oder einer Lehrlingsentschädigung bzw. aus sonstiger beruflicher Tätigkeit) dann kann das Kind bei einem Pflegeelternteil mitversichert werden, wenn

· es bei den Pflegeeltern haushaltszugehörig ist und

· das Pflegeverhältnis unentgeltlich ist oder wenn

· das Pflegeverhältnis auf einer behördlichen Bewilligung beruht.

Als Pflegekinder nach dem ASVG gelten auch Kinder, die von einem / einer Versicherten gepflegt und erzogen werden, wenn sie mit dem /der Versicherten bis zum dritten Grad verwandt oder verschwägert sind und ständig in Hausgemeinschaft leben.

Eine solche Mitversicherung ist grundsätzlich bis zum 18. Lebensjahr des Kindes möglich. Darüber hinaus kann ein Kind - längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres - weiter mitversichert werden, wenn es sich noch in Schul- oder Berufsausbildung befindet, die ihre Arbeitskraft überwiegend beansprucht. Weitere Regelungen im Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) beziehen sich dann noch auf Studenten. Auch für Kinder, die infolge Krankheit oder Gebrechens erwerbsunfähig oder erwerbslos sind, gibt es Möglichkeiten der weiteren Mitversicherung.

Unfallversicherung

Im Rahmen des Pflegeverhältnisses besteht keine spezielle Unfallversicherung für ein Pflegekind. Eine Unfallversicherung kann privat bei einer Versicherungsanstalt (z.B. Freizeitunfallversicherung, Insassenversicherung für das Auto) abgeschlossen werden.

Pensionsversicherung

Zeiten der Kindererziehung können unter bestimmten Voraussetzungen für die Pensionsversicherung als sogenannten Ersatzzeiten angerechnet werden. Als Zeiten der Kindererziehung gelten jedoch nur Zeiten, während derer sich der/die Versicherte tatsächlich überwiegend der Kindererziehung gewidmet hat. Sie können pro Kind nur einer Person angerechnet werden. Diese Zeiten der Kinderbetreuung können auch bei Pflegeeltern zur Tragen kommen.

Als Kinder gelten: 

· eheliche und legitimierte Kinder des/der Versicherten 

· uneheliche Kinder einer weiblichen Versicherten 

· uneheliche Kinder eines männlichen Versicherten, wenn seine Vaterschaft durch ein Urteil und durch ein Anerkenntnis festgestellt ist 

· Stiefkinder 

· Adoptivkinder 

· Pflegekinder, wenn sie nach dem 31. Dezember 1987 in Pflege übernommen wurden 

Von diesen sind höchstens 48 Monate pro Kind auf die Pension anrechenbar. Für die Kindererziehungszeiten ist eine besondere Bemessungsgrundlage vorgesehen. 

Auf die Möglichkeit der „Sozialversicherung für Pflegeeltern” wurde bereits weiter vorne eingegangen.

Weitere und detaillierte Auskünfte dazu erteilen die zuständigen Sozialversicherungsanstalten, auch die Tiroler Gebietskrankenkasse (Allspartenservice).
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Gerichte in Tirol

Bezirksgerichte:

	BG Hall i.T.
	6060 Hall i.T., Schulgasse 8
	05223/56598-0

	BG Imst
	6460 Imst, Rathausstraße 14
	05412/66883

	BG Innsbruck
	6020 Innsbruck, Museumstraße 34
	0512/5930-0

	BG Kitzbühel
	6370 Kitzbühel, Wagnerstraße 17
	05356/64088-0

	BG Kufstein
	6330 Kufstein, Georg-Pirmoser-Straße 10
	05372/6911-0

	BG Landeck
	6500 Landeck, Herzog-Friedrich-Straße 21
	05442/62510-0

	BG Lienz
	9900 Lienz, Hauptplatz 5
	04852/65005-0

	BG Rattenberg
	6240 Rattenberg, Hassauerstraße 76-77
	05337/62381-0

	BG Reutte
	6600 Reutte, Obermarkt 2
	05672/71600-0

	BG Schwaz
	6130 Schwaz, Ludwig-Penz-Straße 13
	05242/6968-0

	BG Silz
	6424 Silz, Tiroler Straße 82
	05263/6634-0

	BG Telfs
	6410 Telfs, Untermarkt 12
	05262/64541-0

	BG Zell a. Z. 
	6280 Zell am Ziller, Unterdorf 1
	05282/2310-0


Landesgericht:

	Landesgericht
	6020 Innsbruck, Maximilianstraße 4
	0512/5930-0


Die Tiroler Bezirksverwaltungsbehörden

(Referate für Jugendwohlfahrt)

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

Bezirkshauptmannschaft Imst

Bozner Platz 6




Stadtplatz 1, 2. Stock

Tel.: 0512/508-6212



Tel.: 05412/6996-5247

Fax: 0512/508-6215



Fax: 05412/6996-5215

e-mail: bh.innsbruck@tirol.gv.at


e-mail: bh.imst@tirol.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel

Bezirkshauptmannschaft Kufstein

Hinterstadt 28, 3. Stock



Bozner Platz 1-2

Tel.: 05356/62131-6340



Altes Amtsgebäude, 1. Stock

Fax: 05356/62131-6305



Tel.: 05372/606-6100

e-mail: bh.kitzbühel@tirol.gv.at


Fax: 05372/606-6165








e-mail: bh.kufstein@tirol.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Landeck

Bezirkshauptmannschaft Lienz

Innstraße 15





Dolomitenstraße 3, 4. Stock

Tel.: 05442/6996-5460



Tel.: 04852/6633-6582 oder 6583

Fax: 05442/6996-5565



Fax: 04852/6633-6505

e-mail: bh.landeck@tirol.gv.at


e-mail: bh.lienz@tirol.gv.at

Bezirkshauptmannschaft Reutte


Bezirkshauptmannschaft Schwaz

Obermarkt 7 und 5, 2. Stock


Franz-Josef-Straße 25

Tel.: 05672/6996-5670



Tel.: 05242/6931-5831

Fax: 05672/6996-5605



Fax: 05242/6931-5805 oder 5815

e-mail: bh.reutte@tirol.gv.at


e-mail: bh.schwaz@tirol.gv.at

Stadtmagistrat Innsbruck




Magistratsabt. V





Haydnplatz 5 und 8




Tel.: 0512/5360-2500
Fax: 0512/5360-2502





e-mail: b.holas@magibk.at




Amt der Tiroler Landesregierung

Abteilung Jugendwohlfahrt

Wilhelm-Greil-Straße 25

Tel.: 0512/508-2642
Fax: 0512/508-2645

e-mail: juwo@tirol.gv.at
� Näheres dazu unter dem  Punkt ”Berücksichtigung des Kindeswohles”


� Gemäß § 2 der Schluss- und Übergangsbestimmungen (Artikel XVIII) des Kindschaftsrechts-Änderungsgesetzes 2001 sind Personen, die kraft Gesetzes oder auf Grund einer gerichtlichen Verfügung zu Vormündern oder Sachwaltern für Minderjährige bestellt sind, im Umfang ihrer Bestellung mit der Obsorge betraut. 


� Die Begriffe mündig, unmündig etc. werden zu ”Handlungsfähigkeit” genauer erklärt.


� siehe Punkt 5.2.3. Obsorge beim unehelich geborenem Kind


� Veräußerung oder Belastung von Liegenschaften, die Gründung, der Erwerb, die Umwandlung, Veräußerung oder Auflösung sowie die Änderung des Gegenstandes eines Unternehmens, der Eintritt in eine oder die Umwandlung einer Gesellschaft oder Genossenschaft, der Verzicht auf ein Erbrecht, die unbedingte Annahme oder die Ausschlagung einer Erbschaft, die Annahme einer mit Belastungen verbundenen Schenkung oder die Ablehnung eines Schenkungsangebotes, die Anlegung von Geld  mit Ausnahme der in den §§ 230a und 230b ABGB geregelten Arten sowie die Erhebung einer Klage und alle verfahrensrechtlichen Verfügungen, die den Verfahrensstand an sich betreffen.


� Näheres dazu unter „Handlungsfähigkeit Minderjähriger”


� Seit 1999 besteht zwischen dem Land Tirol als Jugendwohlfahrtsträger und dem Verein SOS - Kinderdorf, Sozialpädagogisches Institut, Fachbereich Pädagogik, eine Vereinbarung zur Durchführung der Vorbereitungskurse für Pflegeeltern.











